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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN UND INFORMATIONEN AUS DEM LANDKREIS UND DER VERWALTUNG

enige Tage vor Weih-
nachten fand die letz-

te Sitzung des Kreistages
Meißen in 2022 in der Stadt-
halle „Stern“ in Riesa statt.
Traditionell zeigen Schülerin-
nen und Schüler der Musik-
schule des Landkreises Mei-
ßen in der Sitzung zum Jah-
resende ihr Können. In die-
sem Jahr spielten der Leiter
der Musikschulbezirke Riesa
und Großenhain, Marcus Kuhn,
und Max Schubert gemein-
sam drei weihnachtliche Stü-
cke auf der Trompete. Die
Freude bei Max Schubert
über das Dankeschön, einen
Bücher-Gutschein, war un-
überhörbar und sorgte für
ein Lächeln zum Sitzungs-
auftakt bei Kreisrätinnen und
Kreisräten sowie den Gäs-
ten.
Ein weiterer besonderer Pro-
grammpunkt war die Aus-
zeichnung von Wolf-Rüdiger
Meyer mit dem Ehrenpreis
des Landkreises Meißen.
Aufgrund seiner beruflichen
Verpflichtungen konnte die
Ehrung des Moritzburger We-
gewartes nicht zum Sommer-
fest stattfinden, sodass Kreis-
rat Heiko Vogel nun im Rah-
men der Kreistagssitzung die
Laudatio hielt. Dabei konnte
er als Schulleiter der Kur-
fürst-Moritz-Oberschule im
Moritzburger Ortsteil Boxdorf
direkt von der Arbeit von
Wolf-Rüdiger Meyer mit Schü-
lerinnen und Schülern be-
richten und hatte als An-
schauungsobjekt eines der
gemeinsam gefertigten Wan-
derschilder dabei.
Als Wegewart bekleidet Wolf-
Rüdiger Meyer seit über ei-
nem Jahrzehnt ehrenamtlich
eine wichtige Aufgabe im

W

touristischen Umfeld der Ge-
meinde Moritzburg und da-
rüber hinaus, dabei hat er
nicht nur Schilder, Masten
und Sitzgelegenheiten im
Blick. Als Netzwerker ist er in
vielen Gremien auch überre-
gional unterwegs. Für sein
Engagement erhielt er die
Ehren-Urkunde und den Be-
cher aus Porzellan aus den
Händen von Landrat Ralf
Hänsel. Die Ausschreibung
für die Ehrenpreise 2023 ist
bereits veröffentlicht und un-
ter Bekanntmachungen in
diesem Amtsblatt zu finden.
Anschließend begann die Sit-
zung des Kreistages mit der
Einwohnerfragestunde – wie
üblich geleitet von Gerald
Rabe, stellvertretender eh-
renamtlicher Landrat. Bereits
hier zeigte sich mit einer
Vielzahl an Fragestellerinnen

und Fragestellern zur Asyl-
Thematik die Bedeutung des
Themas bei dieser Sitzung.

Unterbringung Asyl-

suchender

Über drei Beschlussvorlagen
zur Unterbringung Asylsu-
chender hatten die Kreisrä-
tinnen und Kreisräte zu ent-
scheiden. Die Entscheidun-
gen fielen erst nach längerer
und teilweise hitziger Dis-
kussion sowie in namentli-
cher Abstimmung. Sowohl
die Verlängerung des Miet-
vertrages für das Objekt Cla-
ra-Zetkin-Ring 4 bis 7 in Rie-
sa als auch der Betreiberver-
trag für das Objekt Friedrich-
List-Straße in Riesa erhielten
die mehrheitliche Zustim-
mung der Kreistagsmitglie-
der.
Für die Vorlage zur Betrei-

bung von drei weiteren Ge-
meinschaftsunterkünften
wurde eine für jedes Objekt
eine gesonderte Abstim-
mung gefordert und dieser
zugestimmt. Mehrheitlich be-
schlossen wurde so der Be-
treibervertrag für die Ge-
meinschaftsunterkunft in
Moritzburg und die Vertrags-
verlängerung mit dem Gäs-
tehaus Zabeltitz. Allerdings
versagten die Kreisrätinnen
und Kreisräte dem Landrat
nach Abschluss des Vergabe-
verfahrens einen Betreiber
für die Unterkunft im Her-
renhaus Naunhof zu beauf-
tragen.
Durch die Kreisverwaltung
wird die Nutzung des Her-
renhauses Naunhof als Asyl-
unterkunft weiter als unver-
zichtbar angesehen, sodass
diese Angelegenheit gegebe-

nenfalls in eine der kommen-
den Gremienrunden wieder
eingebracht wird oder, falls
es die Situation erfordert,
hierzu eine Sondersitzung
einberufen wird.

Satzungen und

Ordnungen

Einstimmige Beschlüsse
fassten die Kreisrätinnen und
Kreisräte zu allen drei Sat-
zungsänderungen: diese be-
treffen die Gebührensatzung
Rettungsdienst, die Gebühren-
satzung für das Feuerwehr-
technische Zentrum sowie die
Satzung über die Entschädi-
gung ehrenamtlicher Tätig-
keit. Im amtlichen Teil dieses
Amtsblattes sind die Bekannt-
machungen dazu zu lesen.
Mehrheitliche Zustimmung er-
hielt die Änderung der Ge-
schäftsordnung des Kreista-
ges des Landkreises Meißen.
In der Sitzung dazu gestellte
Änderungsanträge zu Grup-
pierungen und Fraktionsgrö-
ßen erhielten dagegen kei-
ne Zustimmung.

Personalien

Mit der Mandatsniederlegung
des ehemaligen Beigeordne-
ten Andreas Herr ergeben
sich Änderungen in verschie-
denen Aufsichtsräten. So soll
Landrat Ralf Hänsel zukünf-
tig Mitglied im Aufsichtsrat
des Verkehrsverbundes
Oberelbe (VVO) werden. Mit
Beginn des neuen Jahres wird
der neue Beigeordnete für
Technik Tilo Lindner Mitglied
in den Aufsichtsräten der
Wirtschaftsförderung Region
Meißen GmbH (WRM) und
der Verkehrsgesellschaft Mei-
ßen GmbH (VGM).

Weiter auf Seite 2

17. Sitzung des Kreistages Meißen

Landrat Ralf Hänsel (l.) und Kreisbrandmeister Ingo Nestler (r.) mit den ehrenamtlichen Stell-
vertretern des Kreisbrandmeisters Foto: Anja Schmiedgen-Pietsch
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or der Kulisse von

Schloss Moritzburg

überreichte Sachsens Wirt-

schaftsminister Martin Dulig

kurz vor Weihnachten den

Fördermittelbescheid zum

„Graue-Flecken-Programm“

an den Zweiten Beigeordne-

ten des Landkreises Meißen

Tilo Lindner. Rund 51,6 Mil-

lionen Euro erhält der Land-

kreis Meißen vom Freistaat

Sachsen als Kofinanzierung

zur Förderung durch den

Bund zum weiteren Breit-

bandausbau.

Digitalminister Martin Dulig:

„Ein leistungsfähiges Breit-

bandnetz sorgt dafür, dass

unsere Unternehmen wett-

bewerbsfähig und unsere

Städte und Gemeinden le-

benswerte Orte bleiben. Es

ist Grundlage dafür, dass

viele digitale Entwicklungen

überhaupt möglich sind und

werden. Daher ist es gut,

dass der Landkreis den Aus-

bau seines Breitbandnetzes

weiter voranbringt. Mein

Dank geht deswegen an

Landrat Ralf Hänsel und sei-

ne Verwaltung, die sich den

Herausforderungen gestellt

und das Projekt beherzt an-

gegangen haben.“

Die sogenannten „Grauen

Flecken“ sind Adressen, die

über Bandbreiten zwischen

30 und 100 Mbit/s verfügen,

aber noch nicht über einen

zukunftsfähigen Glasfaseran-

schluss verfügen. Im Mo-

ment reichen diese Band-

V breiten vielen Privathaushal-

ten aus. Es ist aber davon

auszugehen, dass künftig

höhere Bandbreiten erfor-

derlich sein werden. Wer im

Homeoffice arbeitet, Kinder

im Haus hat, welche Home-

schooling nutzten, oder als

Unternehmer große Daten-

mengen versenden oder

empfangen muss, kennt die

damit verbundenen Heraus-

forderungen.

Da inzwischen auch Adres-

sen förderfähig sind, welche

aktuell über eine Bandbreite

zwischen 30 und 100 Mbit/s

verfügen (sogenanntes „Vec-

toring“), hat der Landkreis

Meißen als erster sächsischer

Landkreis am 2. September

2022 nach umfassenden

Vorarbeiten einen Förderan-

trag zum Ausbau dieser

Grauen Flecken gestellt.

Der Zweite Beigeordnete Tilo

Lindner: „Wir freuen uns,

dass nur drei Monate nach

der Antragstellung bereits

die Fördermittelzusagen vor-

liegen. Hier zeigt sich, dass

der Breitbandausbau Bund,

Land und Kommunen glei-

chermaßen wichtig ist. Wir

werden auch mit den nun

notwendigen Schritten keine

Zeit verlieren und das Pro-

jekt weiterhin zügig mit un-

serem bewährten Partner

der Wirtschaftsförderung Re-

gion Meißen GmbH voran-

treiben und umsetzen.“

Die Fördermittelzusage des

Bundes liegt dem Landrats-

amt Meißen seit Mitte De-

zember vor – ebenfalls über

rund 51,6 Millionen Euro.

Beide Fördermittelzusagen

von Land und Bund sind die

Grundlage zum Ausbau von

weiteren mehr als 17.000

Adressen. Die Erschließung

dieser förderfähigen Adress-

punkte in den grauen Fle-

cken mit einer Bandbreite

von 30 bis 100 Mbit/s wird

bis zur Netzübergabe circa

drei Jahre in Anspruch neh-

men. Dafür wird in 2023 ei-

ne europaweite Ausschrei-

bung durch den Landkreis

Meißen – unter Federführung

der Wirtschaftsförderung Re-

gion Meißen GmbH (WRM) –

zur Auswahl der ausführen-

den Telekommunikationsun-

ternehmen durchgeführt.

Dass der Landkreis Meißen

als einer von wenigen säch-

sischen Landkreisen nun so

weit vorangekommen ist, ist

maßgeblich dem Fachwissen

und Einsatz der beiden Breit-

band-Koordinatoren der

WRM, Tadej Kilank und Mario

Hempel, zu verdanken. Als

entscheidender Faktor wird

eingeschätzt, dass das

Markterkundungsverfahren

vollständig in Eigenregie

durchgeführt wurde. Dieses

stellt die Grundlage für den

geförderten Ausbau dar, da

sich daraus die Anzahl der

förderfähigen Adressen er-

gibt.

Es ist davon auszugehen,

dass die Telekommunikati-

onsanbieter ihre eigenwirt-

schaftlichen, das heißt unge-

förderten, Ausbauaktivitäten

parallel vorantreiben. Das

langfristige Ziel einer zeitna-

hen flächendeckenden Er-

schließung des Landkreises

kann nur durch die gemein-

samen Aktivitäten aller Ak-

teure erreicht werden.

Bereits Mitte September

2022 konnten im Landrats-

amt Meißen die Verträge mit

SachsenEnergie und Deut-

scher Telekom für das land-

kreisweite Projekt zum Aus-

bau der „Weißen Flecken“ –

Adressen mit einer Bandbrei-

te unter 30 Mbit/s, bezogen

auf die Internetanbindung –

unterzeichnet werden. Ne-

ben den eigenen (geförder-

ten) Ausbauaktivitäten in

den kreisangehörigen Kom-

munen werden über das

Weiße-Flecken-Programm

des Landkreises in den

nächsten drei Jahren fast

3.000 weitere Adressen mit

einem leistungsfähigen In-

ternetanschluss versorgt.

Auf www.breitband-kreis-

meissen.de wird auch der

künftige Ausbaufortschritt

immer aktuell dokumen-

tiert.

Anja Schmiedgen-Pietsch

Landkreis Meißen erhält weitere Fördermittelmillionen

zum Breitbandausbau

Staatsminister Martin Dulig (l.) überreicht den Fördermit-
telbescheid zum Ausbau im „Graue Flecken-Programm“
an den Zweiten Beigeordneten des Landkreises Meißen
Tilo Lindner. Foto: Anja Schmiedgen-Pietsch

Als neues stimmberechtigtes

Mitglied im Jugendhilfeaus-

schuss wurde Dirk Luther,

als Stellvertretung Stephan

Liebegall gewählt.

Für die Amtsperiode vom

1. Januar 2023 bis zum 31.

Dezember 2028 wurden die

ehrenamtlichen Stellvertre-

ter des Kreisbrandmeisters

einstimmig bestellt. Erster

ehrenamtlicher Stellvertreter

ist Wolfgang Sax, Gemeinde-

wehrleiter Nünchritz. Die wei-

teren Stellvertreter sind Mi-

chael Reiske (Gemeindewehr-

leiter Thiendorf), Marcus

Mambk (Stadtwehrleiter Ra-

deburg), Rocco Schmidt (Feu-

erwehr Nossen), Frank Fi-

scher (Stadtwehrleiter Mei-

ßen) und Sirko Proy (Feuer-

wehr Schönfeld).

Vier bisherige Stellvertreter

wurden feierlich und mit Dank

durch Landrat Ralf Hänsel

und Kreisbrandmeister Ingo

Nestler verabschiedet.

Haushalt und Bauen

Der vorläufigen Haushalts-

führung im Haushaltsjahr

2023 in Bezug auf freiwillige

Leistungen stimmten die

Kreisrätinnen und Kreisräte

einstimmig zu. Damit kön-

nen alle freiwilligen Leistun-

gen in 2023 auch ohne be-

schlossenen Haushalt auf

dem gleichen Niveau wie in

2022 fortgeführt werden.

Dies betrifft beispielsweise

Gelder für die Musikschule

und die Förderung des Eh-

renamtes. Landrat Ralf Hän-

sel nannte dies „ein ganz

wichtiges Signal“ und dankte

für das einstimmige Be-

schlussergebnis.

Zu drei Baumaßnahmen er-

teilten die Kreisrätinnen und

Kreisräte ihre Zustimmung

aufgrund der Erhöhung der

Baukosten: einstimmig bei

der Baumaßnahme am Feu-

erwehrtechnischen Zentrum

und bei der Rettungswache

Thiendorf, mehrheitlich für den

Anbau der Nutzfahrzeugwerk-

statt am Berufsschulzentrum

Meißen. Mehrheitliche Zustim-

mung erhielt die Vergabe

von Bauleistungen für den

Rohbau der Musikschule Ra-

debeul.

Weiterhin stimmten die

Kreisrätinnen und Kreisräte

in der Sitzung der Fort-

schreibung der Jugendhilfe-

planung – Fachplan C und dem

Integrierten Klimaschutzpro-

jekt „MEI_eFair“ zu. Nach

einem kurzen nichtöffentli-

chen Sitzungsteil endete die

Kreistagssitzung nach gut drei

Stunden. Die nächste Sitzung

des Kreistages Meißen findet

planmäßig am 9. Februar

2023 statt.

Alle Informationen finden In-

teressierte im Ratsinformati-

onssystem: https://lra-meis-

sen.more-rubin1.de

Anja Schmiedgen-Pietsch

Fortsetzung
Seite 1

Landrat Ralf Hänsel, Ehrenpreisträger Wolf-Rüdiger Mey-
er und Kreisrat Heiko Vogel (v. l.) bei der Auszeichnung

Foto: Anja Schmiedgen-Pietsch
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emeinsam, zügig und
im gleichen Takt schlu-

gen Landrat Ralf Hänsel und
Moritzburgs Bürgermeister
Jörg Hänisch die Nägel zum
Richtfest für den Neubau der
Rettungswache und des Feu-
erwehrgerätehauses in Mo-
ritzburg in den Dachstuhl –
unter den wachsamen Bli-
cken der Vertreterinnen und
Vertreter der Baufirmen, der
Planer sowie der zukünftigen
Nutzerinnen und Nutzer. Da-
mit ist ein weiterer Meilen-
stein bei dem Gemein-
schaftsprojekt von Landkreis
und Gemeinde vollzogen.
Vorab wünschten beide Kom-
munalpolitiker dem Vorha-
ben einen weiteren positiven
Bauverlauf. Dass dieser bis-
her unfallfrei und ohne jed-
wede Beanstandungen von-
stattenging, betonte der Si-
cherheits- und Gesundheits-
koordinator des Projektes
Prof. Dr.-Ing. Reinhard Dietze
im Rahmen der Veranstal-
tung.
Landrat Ralf Hänsel erhofft
sich von dem Projekt neben
den Synergien bei Bau und
Nutzung nicht zuletzt ein
weiteres Zusammenwachsen
der „Blaulichtfamilie“ – von
Feuerwehr und Rettungs-
dienst, etwa durch gemein-
same Übungen und Ausbil-
dungen. „Die Nähe zur
Grundschule weckt sicher bei
dem einen oder anderen
Schulkind Interesse für das
Ehrenamt bei der Feuerwehr
oder beim Rettungsdienst.
Erst recht, wenn beides in
den Sachunterricht oder in

G

GTA-Angebote integriert
wird“, brachte der Landrat
weitere mögliche Effekte des
Gemeinschaftsprojektes ins
Spiel.
Einen Tag vor dem Nikolaus
konnte Landrat Ralf Hänsel
zudem eine weitere frohe
Botschaft überbringen: „Durch
die vorausschauenden Akti-
vitäten unseres Kreisbrand-
meisters Ingo Nestler ist es
gelungen, weitere Fördermit-

tel für das Feuerwehrgeräte-
haus zu akquirieren. Rund
110.000 zusätzliche Euro gibt
es noch bis Ende des Jahres
und im Januar 2023 kommt
noch einmal eine halbe Milli-
on Euro dazu. Damit sollten
mindestens die in Aussicht
stehenden Baupreissteigerun-
gen mehr als kompensiert
sein.“
Bürgermeister Jörg Hänisch
hob in seinem Grußwort her-

vor, dass der Meilenstein für
dieses Projekt just am Tag
des Ehrenamtes vollzogen
wird. Ausgesprochen pas-
send, baut man doch an der
Stelle gemeinsam für das
Ehrenamt: Neben den Ka-
meradinnen und Kameraden
der Moritzburger Feuerwehr
werden die Johanniter die
Rettungswache beziehen.
Die kulturelle Umrahmung
des Richtfestes leisteten die
Grundschülerinnen und -schü-
ler der benachbarten Grund-
schule Moritzburg, die eben-
falls zukünftig Teile des Ge-
bäudes nutzen wird.
Vor rund einem Jahr starte-
ten mit dem ersten Spaten-
stich die Arbeiten für den
Neubau des Gemeinschafts-
projektes „Neubau der Ret-
tungswache und des Feuer-
wehrgerätehauses Moritz-
burg“. In unmittelbarer Nähe
zur Grundschule und auf
dem Gelände der früheren
Oberschule entsteht seitdem
ein modernes Gebäude für
verschiedene Nutzergrup-
pen. Im Mai dieses Jahres
konnte gemeinsam die
Grundsteinlegung begangen
werden.
Die Rettungswache bietet
Platz für einen Rettungswa-
gen sowie Räumlichkeiten
für das Personal. Das Feuer-
wehrgerätehaus umfasst sechs
Stellplätze sowie moderne

Räumlichkeiten und Büros für
die Kameradinnen und Ka-
meraden. Im ersten Oberge-
schoss befinden sich vier
Klassenräume und ein Multi-
funktionsraum. So werden
mit diesem Gemeinschafts-
projekt der Gemeinde Mo-
ritzburg und des Landkreises
Meißen Synergieeffekte ge-
nutzt.
Der Landkreis Meißen als
Träger des Rettungsdienstes
unterhält seit 1. Januar 2009
eine Rettungswache in Mo-
ritzburg, als Außenstelle der
Rettungswache Radebeul.
Diese versorgt die Gemeinde
Moritzburg, Teile der Stadt
Radeburg, Teile der Gemein-
de Weinböhla sowie den
Ortsteil Naunhof der Ge-
meinde Ebersbach.
Die derzeitigen Wachenräu-
me sowie die Unterbringung
des Einsatzfahrzeuges ent-
sprechen insbesondere in
hygienischer und einsatz-
praktischer Hinsicht nicht
mehr den Anforderungen an
eine zeitgemäße Rettungs-
wache und aktuellen DIN-
Vorschriften. Für den Neubau
der Rettungswache sehen
die bisherigen Planungen
Baukosten von rund 1,6 Mio.
Euro. Das gesamte Gebäude
soll im Februar 2024 fertig-
gestellt werden.

Anja Schmiedgen-Pietsch

Richtfest für Rettungswache und
Feuerwehrgerätehaus in Moritzburg

Zahlreiche Gäste verfolgen das Richtfest für Rettungswache und Feuerwehrgerätehaus.
Fotos: Anja Schmiedgen-Pietsch

Landrat Ralf Hänsel und Moritzburgs Bürgermeister Jörg Hänisch schlagen die traditionellen Nägel in den Dachstuhl.
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einberg-Steillagen:
wunderschön anzuse-

hen, vor allem mit Blick von
der Elbe. Mit einem Gefälle
von teilweise über 50 Pro-
zent sind diese für die Wein-
bauern jedoch nur mit gro-
ßem Aufwand und meist in
reiner Handarbeit zu bewirt-
schaften. Die stetig steigen-
den Kosten lassen sich nur
schwer auf den Weinpreis
umlegen. Zusätzlich steigt
auch der Altersdurchschnitt
der Bewirtschafter stetig,
Nachfolgerinnen oder Nach-
folger sind schwer zu finden.
Dadurch droht für viele Steil-
lagen eine Aufgabe der Nut-
zung und eine zunehmende
Verbuschung der Flächen.
Prägende Bestandteile der
sächsischen Kulturlandschaft
würden verloren gehen. Dies
wurde nicht nur in dem land-
kreiseigenen Kulturland-
schaftsprojekt diagnostiziert,
sondern auch mit der durch
den Freistaat Sachsen beauf-
tragten Studie zu den Wein-
berg-Steillagen bestätigt.
Der Landkreis Meißen hat
deshalb beschlossen, für zu-
nächst zwei Gebiete in Mei-
ßen und Diesbar-Seußlitz

W

Flurbereinigungsverfahren
vorzubereiten, um insbeson-
dere die Erschließung und
Bewirtschaftungsbedingun-
gen der Weinberge zu ver-
bessern.
Die Durchführung eines sol-
chen Flurbereinigungsverfah-
rens unterscheidet sich stark

von den üblichen Flächen-
verfahren für die Landwirt-
schaft. Gleichzeitig sind so-
wohl den Eigentümern als
auch Winzern die Flurberei-
nigung und ihre Möglichkei-
ten meistens kein Begriff.
Die Obere Flurbereinigungs-
behörde im Kreisvermes-

sungsamt der Landkreisver-
waltung hatte deshalb eine
Fachexkursion nach Rhein-
land-Pfalz organisiert. Im
November wurden Vertrete-
rinnen und Vertreter des
Weinbauverbandes, Winzer,
die Fachverwaltung des Lan-
des sowie der Oberbürger-
meister der Stadt Meißen
und die Bürgermeisterin von
Nünchritz von den Kollegen
der Flurbereinigungs- und
Weinbauverwaltung aus
Rheinland-Pfalz in die Wein-
bergflurbereinigung einge-
führt. Dabei wurden Steilla-
gen an der Mosel, der Ruwer
und der Ahr besucht.
Vielfältige Fragen zur ma-
schinellen Bearbeitung, zur
Erschließung, zum Mauer-
bau, den Pflanzabständen,
Vorteilen der Quer- oder
Längsbearbeitung und viele
mehr konnten ausgiebig mit
den dortigen Praktikern und
Bewirtschaftern diskutiert
und vor Ort angesehen wer-
den. Besonders beeindruckt
waren die Teilnehmenden
von den eingesetzten Mono-
rack-Bahnen, die als Zahn-
radbahn selbst steilste Hän-
ge zugänglich machen. Sehr

gut gelungen ist auch die
Einbindung touristischer
Themenwege in die Flurbe-
reinigung.
Nun gilt es, die neuen Ein-
drücke auf die konkrete Si-
tuation im Landkreis Meißen
zu übertragen und die hiesi-
gen Eigentümer und Wein-
bauern mitzunehmen. Mit ei-
nem ersten Vortrag zu die-
sem Vorhaben wurden be-
reits viele Winzerinnen und
Winzer in der letzten Mitglie-
derversammlung des Wein-
bauverbandes Sachsen infor-
miert.
Für 2023 ist neben der Er-
stellung eines Katasters der
Weinbergmauern eine inten-
sive Information und Diskus-
sion mit den betroffenen Ei-
gentümern geplant, um die
Machbarkeit und den Um-
fang der Flurbereinigung,
den Investitionsbedarf sowie
mögliche Änderungen in der
Eigentums- und Nutzungs-
struktur im Konsens mit den
Umwelt- und Denkmal-
schutzbehörden des Land-
kreises zu erörtern.

Anja Portsch

Flurbereinigung in Weinberg-Steillagen geplant

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachexkursion nach
Rheinland-Pfalz Foto: Anja Portsch

m 8. Dezember 2022
fand erneut ein bundes-

weiter Warntag statt. An die-
sem Aktionstag, an dem sich
auch der Landkreis Meißen
beteiligte, erproben Bund
und Länder sowie die teil-
nehmenden Kreise, Kreisfrei-
en Städte und Kommunen
immer wieder in einer ge-
meinsamen Übung ihre
Warnmittel.
Welche Warnmittel wurden
im Landkreis Meißen am
Warntag getestet?
p Sirenen im Landkreis mit

Auslösung des Katastro-
phenalarms durch die Leit-
stelle Dresden und mit
Auslösung des Entwar-
nungssignals durch das
Amt für Brand-, Katastro-
phenschutz und Rettungs-
wesen (BKR)

p Funkmeldeempfänger von
Feuerwehr und Katastro-
phenschutz durch die Leit-
stelle Dresden

p Tischempfänger als Kata-
strophen-Warner in den
Kommunen (Auslösung
durch das Amt für BKR)

p Auslösung spezieller, prä-
destinierter Führungs-Alar-
mierungsschleifen im
Landkreis (Auslösung
durch das Amt für BKR)

p Auslösung der Handyalar-
mierung für das Personal

A des Landkreises, welches
im Katastrophenschutz
eingebunden ist (Auslö-
sung durch das Amt für
BKR)

p Auslösung des landkreisei-
genen Krisenkommunikati-
onssystems

p Pop-up Meldung auf der
Website des Landkreises

p BIWAPP (Bürger-Informati-
ons- und Warn-App) mit
Weiterleitung der Alarm-
meldung vom System Nina
(MOWAS – Mobiles Warn-
system des Bundes)

Mit dem Ergebnis der Übung
zeigt sich das Amt für
Brand-, Katastrophenschutz
und Rettungswesen des
Landkreises Meißen zufrie-
den. So lösten 95 Prozent
der Sirenen sicher aus. Bei
denen, die stumm blieben,
wurden die Fehler aufge-
zeigt, welche die Verhinde-
rungen verursachten. Somit
ist auch der Zweck erfüllt
worden, Schwachstellen auf-
zudecken, um bei notwendi-
gem Bedarf oder zum nächs-
ten Warntag sicher handeln
zu können.
Das Problem, warum zwölf
Sirenen nachweislich nicht
auslösten, wurde zwischen-
zeitlich erkannt und ist auf
die bauartbedingte Kon-
struktion der Sirenenanlagen

zurückzuführen. Bei diesen
zwölf Sirenen handelt es sich
um Anlagen, bei welchen zu-
sätzlich über das Alarmie-
rungsnetz auch Sprach-
durchsagen aktiviert werden
können. Dabei kann die An-
lage jedoch immer nur einen
Auslösebefehl sicher verar-
beiten. Zum Warntag erfolg-
ten die Auslösungen aber al-
le parallel, sodass die Anla-
gen das nicht zuordnen
konnten und stumm blieben.
Bei zukünftigen Alarmierun-
gen und Warnungen muss
die Auslösung also immer
nacheinander erfolgen.
Andererseits kann das Amt

für Brand-, Katastrophen-
schutz und Rettungswesen
nun sicher davon ausgehen,
dass bei alleiniger Alarmie-
rung durch den Landkreis al-
le Sirenen sicher das Signal
für den Katastrophenalarm
und die Entwarnung abspie-
len werden. Der Landkreis
Meißen verfügt übrigens
über 233 über das Alarmie-
rungsnetz ansteuerbare Si-
renen.
Ganz neu – allerdings nicht
in Verantwortung des Land-
ratsamtes – wurde in diesem
Jahr zusätzlich der Warnka-
nal „Cell Broadcasting“ (CB)
getestet. Damit soll die Mög-

lichkeit genutzt werden, die
Menschen in Deutschland
erstmals mit dem System
der Warnung per Textnach-
richt bekannt zu machen.
Nutzerinnen und Nutzer im
Landkreis, die den Alarm
empfingen, zeigt sich beein-
druckt. Bei vielen, bei denen
keine Alarmmeldungen ein-
gingen, ist dies vor allem auf
eine veralte Gerätegenerati-
on der Mobiltelefone zurück-
zuführen.
Erschrockene Anrufe über
die Sirenen- und Warnsigna-
le an diesem Tag gingen
beim Amt für Brand-, Kata-
strophenschutz und Ret-
tungswesen nicht ein.
Zweck des Warntages im
Landkreis Meißen war es un-
ter anderen, auch die ge-
schaffenen Kommunikations-
strukturen zu überprüfen
und weiterhin eine Sensibili-
sierung der Bevölkerung
über die gebräuchlichen Sig-
nale zu erreichen. Unabhän-
gig vom bundesweiten Warn-
tag, welcher speziell auch
auf die Warnsignale abzielt,
sollte im Landkreis eine jähr-
liche Durchführung etabliert
werden, auch wenn der zen-
trale Termin entfallen sollte.

Anja Schmiedgen-Pietsch

Warntag 2022 im Landkreis Meißen – Eine Bilanz

Sirene auf dem Dach des Feuerwehrdepots Niederlom-
matzsch Foto: Landratsamt Meißen
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ie Kultur- und Ausflug-
tipps im Landkreis Mei-

ßen – vom 11. Januar 2023
bis 8. Februar 2023 – wur-
den aus den Zusendungen
der Kulturschaffenden an die
Redaktion zusammenge-
stellt. Sie stehen wie immer
unter dem Vorbehalt kurz-
fristiger Änderungen.

Freitag, 13. Januar

p Der zerbrochene Krug –
Lustspiel von Heinrich von
Kleist, 19.30 Uhr | Meißen,
Markt 1, Theater Meißen, Tel.
03521 7274740, www.lan-
desbuehnen-sachsen.de
p Superhero(es) – Choreo-
grafische Werkstatt der
Tanzcompagnie der Landes-
bühnen Sachsen, 19.30 Uhr
| Radebeul, Meißner Straße
152 | Landesbühnen Sachsen,
Tel. 0351 8954214, www.lan-
desbuehnen-sachsen.de
p Uwe Steimle – Zeit heilt al-
le Wunder, 20 Uhr | Stadt-
halle „stern“ Riesa, Großen-
hainer Straße 43, Riesa, Tel.
03525 529422, www.sach-
senarena.de/veranstaltun-
gen
p Jolkafest – mit Akkordeon
virtuosi, Anna Grigas und
dem singenden Kosaken, 19
Uhr | Meißen, Proschwitzer
Straße 12, Hofcafe & Hof-
theater, Tel. 03521 4216658,
hofcafetheater@aol.com,
auch am 14. Januar

Samstag, 14. Januar

p Der zerbrochene Krug –
Lustspiel von Heinrich von
Kleist, 19.30 Uhr | Radebeul,
Meißner Straße 152 | Lan-
desbühnen Sachsen, Tel. 0351
8954214, www.landesbueh-
nen-sachsen.de
p „Was ich dir schrieb, es
kommt alles aus dem Her-
zen…“ – Literarisches Kon-
zert, 16 Uhr | Radebeul, Alt-
kötzschenbroda 40, Tel. 0351
8381741, www.friedenskirch-
gemeinde-radebeul.de
p Tot ist tot – Weinkrimidin-
ner, 19 Uhr | Meißen, Thea-
terplatz 15 | Theater Meißen,
Tel. 03521 415511, www. the-
ater-meissen.de
p Winter-Weinprobe im
Weingut Hoflößnitz, 16.30
Uhr, nach Anmeldung, 18
Euro pro Person | Radebeul,
Knohlweg 37 | Weingut Hof-
lößnitz, Tel. 0351 8398333,
www.hofloessnitz.de

Sonntag, 15. Januar

p Bach Brasil - Die Kunst der
Flucht – Ein Theater von Ma-
rio Nascimento, 15 Uhr | Ra-
debeul, Meißner Straße 152 |
Landesbühnen Sachsen, Tel.
0351 8954214, www.landes-
buehnen-sachsen.de

D

p Bergsteigerchor „Kurt Schlos-
ser“ Dresden, 15 Uhr | Kul-
turschlossGroßenhain, Schloss-
platz 1, Tel. 03522 505555-
58, kulturzentrum@grossen-
hain.de
p Neujahrskonzert Dresdner
Salon-Damen – Liebling, mein
Herz lässt grüßen, 16 Uhr |
Meißen, Theaterplatz 15 |
Theater Meißen, Tel. 03521
415511, www.theater-meis-
sen.de

Montag, 16. Januar

p Don Giovanni – Dramma
giocoso von Wolfang Ama-
deus Mozart, 19 Uhr | Rade-
beul, Meißner Straße 152 |
Landesbühnen Sachsen, Tel.
0351 8954214, www.landes-
buehnen-sachsen.de

Freitag, 20. Januar

p Jazz aber! – Micha Winkler
& Peter Flache, 19.30 Uhr |
Meißen, Theaterplatz 15 |
Theater Meißen, Tel. 03521
415511, www.theater-meis-
sen.de
p Bodo Wartke - Wandelmut,
20 Uhr | Stadthalle „stern“
Riesa, Großenhainer Straße
43, Riesa, Tel. 03525 529422,
www.sachsenarena.de
p Max Raabe & Palast Orches-
ter – Neues Programm, 20
Uhr | Sachsenarena Riesa,
Am Sportzentrum 5, Riesa, Tel.
03525 529422, www.sach-
senarena.de
p Aschenbrödel packt aus –
Die schonungslose Wahrheit
– Komödie, 18 Uhr | Kleines
Welttheater, Altkötzschenbro-
da 26, 01445 Radebeul | Tel.
0351 32337393, www.aura-
nya.de
p Der zerbrochene Krug –
Lustspiel von Heinrich von
Kleist, 19.30 Uhr | Radebeul,
Meißner Straße 152 | Landes-
bühnen Sachsen, Tel. 0351
8954214, www.landesbueh-

nen-sachsen.de
p 2. Philharmonisches Kon-
zert mit der Elbland Philhar-
monie Sachsen, 19 Uhr | Kul-
turschloss Großenhain, Schloss-
platz 1, Tel. 03522 505555-
58, kulturzentrum@grossen-
hain.de
p Wasserfledermäuse im
Winterquartier – Exkursion
der NABU-Regionalgruppe
Meißen, 17 Uhr | NABU –
Naturschutzbund Deutsch-
land Landesverband Sachsen
e. V., Anmeldung bis 15.01.
unter rg.meissen@nabu-sach-
sen.de, www.meissen.nabu-
sachsen.de

Samstag, 21. Januar

p Remember Cash – Der zeit-
gemäße Tribute to Jonny
Cash, 20 Uhr | Zentralgast-
hof Weinböhla, Weinböhla,
Kirchplatz 2, 18 Uhr | Tel.
035242 56000, www.zentral-
gasthof.com
p Aschenbrödel packt aus –
Die schonungslose Wahrheit
– Komödie, 20 Uhr | Kleines
Welttheater, Altkötzschenbro-
da 26, 01445 Radebeul | Tel.
0351 32337393, www.aura-
nya.de
p Don Giovanni – Drama gio-
coso von Wolfang Amadeus
Mozart, 19Uhr |Radebeul, Meiß-
ner Straße 152 | Landesbüh-
nen Sachsen, Tel. 0351
8954214, www.landesbueh-
nen-sachsen.de

Sonntag, 22. Januar

p 2. Philharmonisches Kon-
zert der Elbland Philharmo-
nie Sachsen, 18.30 Uhr | Ra-
debeul, Meißner Straße 152,
20 Uhr | Landesbühnen Sach-
sen, Tel. 0351 8954214, www.
landesbuehnen-sachsen.de
p Weinböhlaer Tagesflohmarkt,
10 Uhr | Zentralgasthof Wein-
böhla, Weinböhla, Kirchplatz
2 | Tel. 035242 56000, www.

zentralgasthof.com
p Superhero(es) – Choreogra-
fische Werkstatt der Tanzcom-
pagnie der Landesbühnen
Sachsen, 19.30 Uhr | Rade-
beul, Meißner Straße 152 |
Landesbühnen Sachsen, Tel.
0351 8954214, www.landes-
buehnen-sachsen.de

Freitag, 27. Januar

p Kunst – Komödie von Yas-
mina Reza, 19.30 Uhr | Ra-
debeul, Meißner Straße 152,
20 Uhr | Landesbühnen Sach-
sen, Tel. 0351 8954214,
www.landesbuehnen-sach-
sen.de
p Follow the Sun - Lesung
von Helmut Zierl, 20 Uhr |
Zentralgasthof Weinböhla,
Weinböhla, Kirchplatz 2 | Tel.
035242 56000, www.zentral-
gasthof.com
p Wie sage ich es meiner
Mutter – Wladimir Kaminer,
19.30 Uhr | Meißen, Theater-
platz 15 | Theater Meißen, Tel.
03521 415511, www.thea-
ter-meissen.de
p Don Giovanni – Drama gio-
coso von Wolfang Amadeus
Mozart, 19 Uhr | Radebeul,
Meißner Straße 152 | Lan-
desbühnen Sachsen, Tel.
0351 8954214, www.landes-
buehnen-sachsen.de

Samstag, 28. Januar

p Miss Rockester & Elbland
Philharmonie Sachsen, 19.30
Uhr | Meißen, Theaterplatz 15
| Theater Meißen, Tel. 03521
415511, www.theater-meis-
sen.de
p Superhero(es) – Choreo-
grafische Werkstatt der Tanz-
compagnie der Landesbüh-
nen Sachsen, 19.30 Uhr | Ra-
debeul, Meißner Straße 152 |
Landesbühnen Sachsen, Tel.
0351 8954214, www.landes-
buehnen-sachsen.de

Sonntag, 29. Januar

p Woyzeck – Drama von Ge-
org Büchner, 17 Uhr | Kultur-
schloss Großenhain, Schloss-
platz 1, Tel. 03522 505555-
58, kulturzentrum@gros-
senhain.de
p Schwarzmeer Kosakenchor
– Peter Orloff Tournee, 16 Uhr
| Meißen, Theaterplatz 15 |
Theater Meißen, Tel. 03521
415511, www.theater-meis-
sen.de

Montag, 30. Januar

p Der zerbrochene Krug |
Radebeul, Meißner Straße
152, 19.30 Uhr | Landesbüh-
nen Sachsen, Tel. 0351
8954214, www.landesbueh-
nen-sachsen.de

Mittwoch, 1. Februar

p 40 Jahre Zwinger-Trio –
Zwerchfälle von der Zerreiß-
probe, 19.30 Uhr | Kultur-
schloss Großenhain, Schloss-
platz 1, Tel. 03522 505555-
58, kulturzentrum@grossen-
hain.de
p Alles Isy – Gastspiel des
Mittelsächsischen Theaters,
10 Uhr | Radebeul, Meißner
Straße 152 | Landesbühnen
Sachsen, Tel. 0351 8954214,
www.landesbuehnen-sach-
sen.de

Freitag, 3. Februar

p Die Volkssänger Peter
Brauckmann, Mannfred Mau-
erenbrecher, Duo Kelpie,
Front Porch Picking – Kon-
zert als öffentliche Geburts-
tagsfeier von Peter Brauk-
mann, 19.30 Uhr | Meißen,
Theaterplatz 15 | Theater
Meißen, Tel. 03521 415511,
www.theater-meissen.de
p Bach Brasil - Die Kunst der
Flucht – Ein Theater von Ma-
rio Nascimento, 15 Uhr | Ra-
debeul, Meißner Straße 152 |
Landesbühnen Sachsen, Tel.
0351 8954214, www.lan-
desbuehnen-sachsen.de
p Kunst – Komödie von Yas-
mina Reza, 19.30 Uhr | Ra-
debeul, Meißner Straße 152 |
Landesbühnen Sachsen, Tel.
0351 8954214, www.lan-
desbuehnen-sachsen.de
p Ina Müller & Band – Live on
Tour, 19 Uhr | Sachsenarena
Riesa, Am Sportzentrum 5,
Riesa, Tel. 03525 529422,
www.sachsenarena.de

Samstag, 4. Februar

p Unterleuten – Schauspiel nach
dem Roman von Juli Zeh, 19
Uhr | Radebeul, Meißner Stra-
ße 152 | Landesbühnen Sach-
sen, Tel. 0351 8954214,
www.landesbuehnen-sach-
sen.de

Veranstaltungen im Landkreis Meißen

Woyzeck –
Landesbüh-
nen Sachsen -
Foto:
Hans Ludwig Böhme
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Samstag, 4. Februar

p Bergfest auf dem Hoflößnit-
zer WeinbergGlühen, 14 Uhr |
Radebeul, Knohlweg 37 | Wein-
gut Hoflößnitz, Tel. 0351
8398333, www.hofloessnitz.de

Sonntag, 5. Februar

p Romantisches Konzert mit
Jan Vogler und Nikolaus Bran-
ny, 17 Uhr | Kulturschloss
Großenhain, Schlossplatz 1,
Tel. 03522 505555-58, kul-
turzentrum@grossenhain.de

Ausstellungen und Füh-

rungen

Meißen:

p Ausstellung „Trendsetter seit
1471. Entdecken Sie das äl-
teste Schloss Deutschlands |
Jan – Dez, täglich 10-17 Uhr
| Tel. 03521 47070, www.al-
brechtsburg-meissen.de
p Himmelsburg – Fürstenpracht
| Nov - Mrz, Montag - Freitag
14 Uhr, Samstag 11 & 14 Uhr
| Meißen, Domplatz 7, Tel.
03521 452490, www.dom-
zu-meißen.de
p PASSION MENSCH – Son-
derausstellung | ab 25.11., tägl.
10-18 Uhr | Meißen, Dom-
platz 7, Tel. 03521 452490,
www.dom-zu-meißen.de
p Adelheid – Kaiserin, Stifte-
rin, Heilige. Über das Leben
und Wirken der Adelheid von
Burgund und die Stifterfiguren
im Meißner Dom | ab 22.01.,
14.30 Uhr | Meißen, Domplatz 7,
Tel. 03521 452490, www.
dom-zu-meißen.de

Moritzburg:

p „Drei Haselnüsse für Aschen-
brödel“ - Winterausstellung |
Moritzburg, Schloss Moritz-
burg | täglich 10-17 Uhr, bis

26.02.2023 | Tel. 035207
87318, www.schloss-moritz-
burg.de

Radebeul:

p „Karl Mays Orient“ – Son-
derausstellung | Radebeul, Karl-
May-Museum Radebeul |
02.12.2022 bis 04.06.2023,
Dienstag - Sonntag 10-18 Uhr |
Tel. 035207 87318, www.karl-
may-museum.de

Coswig:

p Kraut und Rüben – Kunst-
ausstellung von Jörg Kraut |
Rathaus Coswig, Karrasstra-
ße 2 | bis 14.01. 10-18 Uhr |
www.coswig-veranstaltun-
gen.de
p Alles rollt! – Murmel, Ball
und Co. | Karrasburg Coswig,
Karrasstraße 4 | 25.11.2022
bis 05.03.2023 | Tel. 03523
66450, www.karrasburg-cos-
wig.de

Für Familien:

Landesbühnen Sachsen,

Radebeul, Meißner Straße 152,
Tel. 0351 8954214, www.
landesbuehnen-sachsen.de
p Pinocchio – von Carlo Collo-
di, 05.02. 16 Uhr, 06. & 08.02.
10 Uhr

Familienzentrum Radebeul,

Radebeul, Altkötzschenbroda
20, Tel. 0351 839730, www.
familienzentrum-radebeul.de
p Bewerbungscoaching für
Jugendliche - der Weg zu
deinem Traumjob ist kürzer
als du denkst | 13.01.,
27.01.,10.02.23, jeweils
17-18.30 Uhr, Kosten 20-90
Euro, Anmeldung über
mbh@familienzentrum-rade-
beul.de
p Selbstverständlich Kinder-
tagespflege Informationsver-

anstaltung für Eltern | 17.01.
10 Uhr, Anmeldung über ta-
gespflege@familienzentrum-
radebeul.de
p Netzwerktreffen zur Schule
der Zukunft | 26.01. 18 Uhr,
Anmeldung über lernlust.
jetzt-radebeul@gmx.de.

p Filzkurs für Kinder und Er-
wachsene | 01.02. 16.30 Uhr,
Kosten 10 Euro

Kulturzentrum Großenhain,

Großenhain, Schlossplatz 1,
Tel. 03522 505555/-58, kul-
turzentrum@grossenhain.de
p Der Traumzauberbaum und
Mimmelitt – Familienmusical
von Monika Ehrhardt und
Reinhard Lakomy | 21.01.
15 Uhr

Theater Meißen, Meißen,
Theaterplatz 15 | Theater Mei-
ßen, Tel. 03521 415511,
www.theater-meissen.de
p Der zerbrochene Krug, ab
14 Jahre | 13.01. 19.30 Uhr
p Theater*Familien*Früh-
stück | 22.01. 10 Uhr
p Frau Holle | 22.01. 11 Uhr,
23.01. 10 Uhr
p Odysseus, ab 9 Jahre |
25.01. 10 Uhr

Zusammengestellt von

A. Pfefferkorn

Stand: 21. Dezember 2022

Veranstaltungen im Landkreis Meißen

Neujahrskonzert der Dresdner Salon-Damen Foto: Theater Meißen

Ab dem 16. Januar 2023 um
14 Uhr können sich Schüle-
rinnen und Schüler wieder
zur SCHAU REIN! - Woche
der offenen Unternehmen
Sachsen unter www.schau-
rein-sachsen.de anmelden.
Die sachsenweite Initiative
bietet vom 13. bis 18. März
2023 Schülern ab der sieb-
ten Klasse der Oberschulen,

der Gymnasium und Förder-
schulen die Möglichkeit, Ein-
blicke in den Arbeitsalltag
von zahlreichen Unterneh-
men und Institutionen aus
dem Landkreis Meißen zu
gewinnen, um sich frühzei-
tig über Ausbildungs- und
Studienangebote sowie be-
rufliche Perspektiven in der
Region zu informieren.

SCHAU REIN!-Woche
der offenen Unternehmen

Die Messe
als App!

Auf Facebook
folgen!

Auf Instagram
folgen!

Komm zur Messe.
Finde Deinen

beruflichen Weg.» über 500 Aussteller
und 100 Vorträge

Fr. 9–17 Uhr | Sa./So. 10–17 Uhr www.messe-karrierestart.de

20.– 22. Jan. 2023 MESSE DRESDEN
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Sitzung des Sozialausschusses des Kreistages Meißen
Donnerstag, 12. Januar 2023, 17 Uhr

Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Meißen
Dienstag, 17. Januar 2023, 17 Uhr

Sitzung des Verwaltungsausschusses des Kreistages Meißen
Donnerstag, 19. Januar 2023, 17 Uhr

Sitzung des Kreistages Meißen
Donnerstag, 9. Februar 2023, 16 Uhr

Die Sitzungsorte und weitere Informationen finden Interessierte zeitnah im Ratsinfor-
mationssystem: https://lra-meissen.more-rubin1.de/index.php

Sitzungskalender

Das Landratsamt Meißen, Kreisver-
messungsamt, beabsichtigt, in den
Gemarkungen Pahrenz und Kobeln der
Gemeinde Hirschstein, Arbeiten zur
Berichtigung fehlerhafter Bestandsda-
ten des Liegenschaftskatasters auf der
Grundlage des § 14 Abs. 3 Sächs-
VermKatG¹ durchzuführen. Durch eine
Katastervermessung sollen Flurstücks-
grenzen neu bestimmt werden (Az.:
20103/869/15-B).

Zur Erledigung der örtlichen Vermes-
sungsarbeiten ist das Betreten nach-
folgend aufgeführter Flurstücke erfor-
derlich:

Gemarkung Pahrenz: 63/1, 63/2,
64/1, 64/2, 102/1, 102/2, 103/1,
103/2, 106/1, 111/1, 111/2, 111/3,
115/1, 115/2, 117/1, 117/2, 119/1,
119/2, 126/1, 126/2, 127/1, 127/2,
136/1, 136/2, 253/1, 263/1, 263/2,
264, 265/1, 265/2, 308/2, 308/4,
318/2, 318/3, 318/4, 318/6, 318/7,
319/2, 319/4, 319/5, 320/1, 320/2,
321/1, 321/2, 322/1, 322/2, 333,
335/1, 335/2, 336/1, 336/2,

Gemarkung Kobeln: 3/2, 7/2, 7/3,
44, 45/1, 45/2, 46/1, 46/2, 48/1,
48/2, 49/1, 49/2, 51/1, 51/2, 50,
52/1, 52/2, 54/1, 54/2, 56/1, 56/2,
57/1, 57/2, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2,
63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 64/3, 65,
66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 67/3, 71/1,
71/2, 71/3, 74/1, 74/2, 98, 99, 100,
101, 316/1, 316/2, 316/4, 317, 318,
332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 334,
335/1, 335/2, 336/1, 336/2, 337.

Die Berichtigung der fehlerhaften Be-
standsdaten wird von Amts wegen
durchgeführt und ist für die Beteiligten
kostenfrei.

Die erforderlichen Arbeiten beginnen
am 24. Januar 2023 ab 7:00 Uhr.

Wir bitten die Eigentümer der betrof-
fenen Flurstücke, den Außendienstmit-
arbeitern des Kreisvermessungsamtes
den Zugang auf ihre Flurstücke zu ge-
währleisten. Die Befugnis zum Betre-
ten der Flurstücke ergibt sich aus § 5
Absatz 1 SächsVermKatG. Ein persön-
liches Erscheinen der Eigentümer ist
zu diesem Zeit¬punkt nicht erforder-
lich.

Für Fragen steht Herr Jentsch (Telefon
03521 725-2133) zur Verfügung.

Großenhain, den 29. November 2022

Ziemer
Sachgebietsleiter

¹ Gesetz über das amtliche Vermes-
sungswesen und das Liegenschaftska-
taster im Freistaat Sachsen (Sächsi-
sches Vermessungs- und Katasterge-
setz – SächsVermKatG) vom 29. Janu-
ar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), zu-
letzt geändert durch Artikel 15 der
Verordnung vom 12. April 2021
(SächsGVBl. S. 17)

Öffentliche Ankündigung
von Vermessungsarbeiten

Auszahlung der neuen
Regelbedarfe und Anträge

Zum 1. Januar 2023 wurde das Bür-
gergeld eingeführt. Damit wird die
Grundsicherung für Arbeitssuchende
weiterentwickelt und an die Entwick-
lung des Arbeitsmarktes sowie die Le-
bensumstände der Menschen ange-
passt. Die dauerhafte Integration in
Arbeit und die Verbesserung der Ar-
beitsmarktchancen durch Qualifizie-
rung und Berufsausbildung wird stär-
ker in den Fokus gerückt.

Das Gesetz zum Bürgergeld ist mit sei-
ner Veröffentlichung im Bundesgesetz-
blatt am 20. Dezember 2022 in Kraft
getreten. Das Jobcenter des Landkrei-
ses Meißen kann seitdem die neue
Rechtslage umsetzen. Diese Umset-
zung erfolgt in mehreren Schritten. Die
ersten Regelungen traten bereits zum
1. Januar 2023 in Kraft. Weitere Ände-
rungen treten ab 1. Juli 2023 in Kraft.

In einer Übergangszeit werden weiter-
hin die Begriffe „Arbeitslosengeld II“
und „Sozialgeld“ in den Anschreiben
und Bescheiden des Jobcenters ver-
wendet. Dies ist vom Gesetzgeber auf-
grund der knappen Zeitschiene ermög-
licht worden und hat keine inhaltlichen
und finanziellen Folgen für die Betrof-
fenen. Für diejenigen, die an Maßnah-
men, wie zum Beispiel Weiterbildungen
oder Arbeitsgelegenheiten, teilnehmen,
laufen diese nach Einführung des Bür-
gergeldes wie gewohnt weiter.

Neue Beträge für Regelbedarfe

Seit dem 1. Januar 2023 werden die
Regelbedarfe je nach Regelbedarfsstu-
fe der Leistungsberechtigten zwischen
35 und 53 Euro erhöht.

p Alleinstehende/Alleinerziehende
502 (+53) Euro/Monat

p Partner einer Ehe oder Lebensge-
meinschaft

451 (+47) Euro/Monat

p Volljährige in einer stationären
Einrichtung und nichterwerbstäti-
ge Erwachsene unter 25 Jahren im
Haushalt der Eltern

402 (+42) Euro/Monat

p Kinder im Alter von 14 bis 17 Jah-
ren

420 (+44) Euro/Monat

p Kinder im Alter von sechs bis 13
Jahren

348 (+37) Euro/Monat

p Kinder im Alter bis einschließlich
fünf Jahre

318 (+33) Euro/Monat

Auszahlung erfolgt automatisch –
wenn bereits Leistungen bezogen
werden

Wer Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld
vom Jobcenter bezieht und bereits eine
Bewilligung über den 1. Januar 2023
hinaus hat, muss keinen neuen Antrag
stellen. Die Leistungsbescheide werden
automatisch Schritt für Schritt an die
neue Rechtslage zum Bürgergeld ange-
passt; verschiedene Änderungen und
Anpassungen müssen eingearbeitet
werden.

Dabei kann es vorkommen, dass Be-
troffene die Leistung für den Monat Ja-
nuar 2023 zunächst noch in der nach
alter Rechtslage bewilligten Höhe aus-
gezahlt bekommen. Dies hängt mit der
kurzfristigen Inkraftsetzung des Bür-
gergeldes zusammen. Soweit sich
durch die Anpassung der Regelbedar-
fe/Leistungsbescheide Nachzahlungen
ergeben, werden diese selbstverständ-
lich automatisch ausgezahlt. Das Job-

center bittet um Verständnis, dass für
jeden Einzelfall entsprechende Bear-
beitungszeit benötigt wird.

Wer erstmalig einen Antrag auf
Leistungen beim Jobcenter/auf
Bürgergeld stellt

Das Bürgergeld müssen Betroffene be-
antragen. Der Antrag auf Bürgergeld
ist auf der Website des Landkreises
Meißen (www.kreis-meissen.de) auf
der Seite des Jobcenters unter dem
Stichwort „Formulare“ zu finden.

Anträge auf Weiterbewilligung der
Leistungen des Jobcenters oder
Veränderungsmitteilungen

Diese Anträge finden Betroffene eben-
falls auf der Website des Landkreises
Meißen auf der Seite des Jobcenters
unter dem Stichwort „Formulare“.
Nach dem Ausfüllen der Anträge kön-
nen diese per Post an das Jobcenter
gesandt oder in die Briefkästen des
Landratsamtes eingeworfen werden.
Eine persönliche Abgabe ist nicht erfor-
derlich. So können unnötige Wartezei-
ten im Jobcenter vermieden werden.

Weiterführende Informationen

Mehr Informationen zu den einzelnen
Regelungen des Bürgergeldes finden
Interessierte auf der Website des Bun-
desministeriums für Arbeit und Sozia-
les unter folgendem Link:
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/
Grundsicherung-Buergergeld/Buerger-
geld/uebersicht-buergergeld-regelun-
gen.html

Jobcenter

Informationen zum Bürgergeld
ab 1. Januar 2023

Die Sächsische AufbauBank (SAB) bie-
tet am 2. März 2023 im Landkreis
Meißen eine individuelle Beratung zu
den Förderprogrammen des Freistaa-
tes Sachsen an. Die Beratung findet in
den Räumen der WRM GmbH statt
oder wird aufgrund der aktuellen Lage
als Telefon-Termin zwischen 9 und 16
Uhr angeboten.
Eine Anmeldung für Existenzgründer
und Unternehmen ist telefonisch oder
per E-Mail bei der WRM GmbH mög-
lich. Zur Vorbereitung auf das Ge-
spräch wird um die Zusendung der
ausgefüllten Vorabinformation an
post@wrm-gmbh.de gebeten. Die Vor-
abinformation selbst finden Interes-
sierte unter:

www.wirtschaftsregion-meissen.de/
aktuelles/veranstaltungen.html

Kontaktdaten & Information
E-Mail: post@wrm-gmbh.de
Telefon: 03521 47608-0
Anmeldefrist: 28. Februar 2023
Termin: 2. März 2023
Ort: WRM GmbH

Neugasse 39/40
01662 Meißen

Kostenfreier Fördermittel-
und Finanzierungsprechtag
in der Wirtschaftsförderung

Region Meißen (WRM)
GmbH

Auf der Grundlage von § 32 Abs. 5 des
Sächsischen Gesetzes über den Brand-
schutz, Rettungsdienst und Katastro-
phenschutz (SächsBRKG) vom 24. Juni
2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), das
zuletzt durch das Gesetz vom 25. Juni
2019 (SächsGVBl. S. 521) geändert
worden ist in Verbindung mit § 3 Abs.
1 der Sächsichen Landkreisordnung
(SächsLKrO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. März 2018
(SächsGVBl. S. 99), die durch Artikel 2
des Gesetzes vom 9. Februar 2022
(SächsGVBl. S. 134) geändert worden
ist und den §§ 1, 2, 10 und 11 Sächsi-
sches Kommunalabgabengesetz
(SächsKAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. März 2018
(SächsGVBl. S. 116), das durch Artikel
2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April
2019 (SächsGVBl. S. 245) geändert
worden ist, hat der Kreistag des Land-
kreises Meißen in seiner Sitzung am
15. Dezember 2022 folgende Satzung
beschlossen:

Artikel 1

Änderungen
§ 2 Abs. 1 der Satzung über die Erhe-

bung von Gebühren von Notfallrettung
und Krankentransport im Landkreis
Meißen wird wie folgt geändert:
(1) Ab dem 1. Januar 2023 betragen
die Gebühren für den Einsatz von ei-
nem
Krankentransportwagen (KTW)
Pauschalgebühr 275,00 Euro
Rettungstransportwagen (RTW)
Pauschalgebühr 700,50 Euro
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)
Pauschalgebühr 350,10 Euro

Artikel 2

In-Kraft-Treten, Übergangsregelungen
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023
in Kraft.

Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften zu-
stande gekommen sind, gelten ein Jahr
nach ihrer Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1.die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,

2.Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzungen, die Genehmigung
oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind,

3.der Landrat dem Beschluss nach
§ 48 Abs. 2 SächsLKrO wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,

4.vor Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist

a)die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder

b)die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschrift gegenüber dem Land-
kreis unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.

Meißen, den 22. Dezember 2022

Ralf Hänsel
Landrat

Satzung zur fünften Änderung der
Satzung über die Erhebung von Gebühren
von Notfallrettung und Krankentransport

im Landkreis Meißen
(Gebührensatzung Rettungsdienst)

vom 14. Dezember 2017
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Vollzug der Verordnung zum

Schutz gegen die Geflügelpest (Ge-

flPestSchV), der Verordnung zum

Schutz gegen die Verschleppung

von Tierseuchen im Viehverkehr

(ViehverkV) sowie des Sächsischen

Ausführungsgesetzes zum Tierge-

sundheitsgesetz (SächsAGTier-

GesG); Tierseuchenrechtliche All-

gemeinverfügung über das Verbot

von Ausstellungen, Märkten und

Schauen sowie Veranstaltungen

ähnlicher Art zum Schutz vor der

Geflügelpest

Das Lebensmittelüberwachungs- und
Veterinäramt des Landkreises Meißen
(LÜVA Meißen) erlässt folgende

Allgemeinverfügung

Auf Grund der Feststellung des Aus-
bruchs der Hochpathogenen Aviären
Influenza (HPAI) -Geflügelpest- bei Ge-
flügel im Freistaat Sachsen werden
nachstehende Maßnahmen bekanntge-
geben und verfügt:

(1) Ausstellungen, Märkte, Schauen,
Wettbewerbe sowie Veranstaltun-
gen ähnlicher Art, bei denen Geflü-
gel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 der
VO (EU) 2016/429 und/ oder in
Gefangenschaft gehaltene Vögel
im Sinne des Artikel 4 Nr. 10 VO
(EU) 2016/429, einschließlich Tau-
ben, verkauft, gehandelt oder zur
Schau gestellt werden, sind im ge-
samten Landkreis verboten.

(2) Die sofortige Vollziehung der Ziffer
1 dieser Allgemeinverfügung wird
angeordnet.

(3) Diese Allgemeinverfügung wird
durch öffentliche Bekanntmachung
bekannt gegeben und tritt am Tage
nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.
Das Lebensmittelüberwachungs-
und Veterinäramt Meißen überprüft
und bewertet das Seuchengesche-
hen laufend, um die Anordnungen
an geänderte Sachlagen anzupas-
sen und diese zeitlich so weit wie
möglich zu begrenzen bzw. aufzu-
heben, wenn es die epidemiologi-
sche Lage zulässt.

(4) Für diese Allgemeinverfügung wer-
den keine Kosten erhoben.

Begründung

I. Sachverhalt

Aviäre Influenza (von lat. avis, Vogel),
umgangssprachlich auch Vogelgrippe
genannt, ist eine durch Viren ausgelös-
te Infektionskrankheit, die ihren natür-
lichen Reservoirwirt im wilden Wasser-
vogel hat. Diese Viren treten in zwei
Varianten (gering-/ hochpathogen) und
verschiedenen Subtypen (H1-16 in
Kombination mit N1-9) auf. Geringpa-
thogene aviäre Influenzaviren (LPAIV)
der Subtypen H5 und H7 verursachen
bei Hausgeflügel, insbesondere bei En-

ten und Gänsen, kaum oder nur milde
Krankheitssymptome. Allerdings kön-
nen diese Viren spontan zu einer hoch-
pathogenen Form (hochpathogene
aviäre Influenzaviren, HPAIV) mutie-
ren, die sich dann klinisch als Geflügel-
pest zeigt.
Geflügelpest ist für Hausgeflügel hoch-
ansteckend und verläuft mit schweren
allgemeinen Krankheitszeichen. HPAIV,
aber auch einige LPAIV können bei Ex-
position gegenüber einer hohen Infekti-
onsdosis auch auf den Menschen über-
tragen werden und dort tödlich verlau-
fende Erkrankungen auslösen.
Das Geflügelpestgeschehen in Europa
und die zahllosen Fälle von verendeten
Wildvögeln durch den hochpathogenen
Erreger der Vogelgrippe H5N1 kam im
zurückliegenden Sommer nicht zum Er-
liegen und zeigt seit Oktober wieder ei-
nen starken Anstieg.
Dabei beschränkt sich die Ausbreitung
der Vogelgrippe nicht, wie in den letz-
ten Jahren allein auf die Küstenregio-
nen Norddeutschlands, sondern tritt
zeitnah in mehreren Bundesländern
auf. Vom 01.01.2022 bis 14.12.2022
wurden in Deutschland insgesamt 196
HPAI-Ausbrüche bei Geflügel festge-
stellt. Allein für den November wurden
in Deutschland 55 HPAI-Ausbrüche bei
Geflügel einschließlich nicht gewerbli-
chen Geflügel-Haltungen gemeldet. Alle
Ausbrüche waren vom Subtyp H5N1.
In Zusammenhang mit mindestens drei
Geflügelausstellungen und dem dort
erfolgten Verkauf von Rassegeflügel
wurden mehr als 50 Sekundärausbrü-
che bei überwiegend nicht gewerblich
gehaltenem Geflügel (Rassegeflügel
und seltene Arten) verzeichnet.
Auf dem Gebiet des Freistaates Sach-
sen wurden am 01.12.2022 in
Schmölln-Putzkau und am 03.12.2022
in Radibor/ OT Lomske (beides Land-
kreis Bautzen) jeweils ein HPAI Aus-
bruch bei Geflügel festgestellt. Im An-
steckungszeitraum fand in Putzkau eine
Rassegeflügelausstellung statt, bei der
eine potentielle Erregerverschleppung
zu befürchten war.
Gemäß der Risikoeinschätzung des
Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) als
Bundesforschungs-institut für Tierge-
sundheit (Stand 09.12.2022) zur Hoch-
pathogenen Aviären Influenza H5 Klade
2.3.4.4B ist derzeit von einem hohen
Eintragungsrisiko durch Verschleppung
des Virus zwischen Haltungen (Sekun-
därausbrüche) bzw. durch Geflügelaus-
stellungen oder Abgabe von infiziertem
Lebendgeflügel im Reisegewerbe inner-
halb Deutschlands und Europas auszu-
gehen.
Zugleich empfiehlt das FLI, dem Schutz
des Geflügels vor einem Eintrag und
der möglichen weiteren Verbreitung
von HPAIV-Infektionen oberste Priorität
einzuräumen. Hierzu müssen die ein-
schlägig empfohlenen Biosicherheits-
maßnahmen und Überwachungs- bzw.

Abklärungsuntersuchungen überprüft
und unbedingt konsequent eingehalten
werden. Im Rahmen des Empfehlungs-
katalogs (Maßnahmen gegen HPAI-Ein-
trag und - Ausbreitung bei Geflügel und
Wildvögeln in Deutschland) empfiehlt
das FLI ausdrücklich Geflügel-ausstel-
lungen und -märkte einschließlich Ras-
setauben in Zeiten eines hohen Risikos
oder bei Kenntnis von HPAI Fällen oder
- Ausbrüchen in einer Region auszuset-
zen .

II. Rechtliche Würdigung

Das LÜVA Meißen ist sachlich und ört-
lich für den Erlass dieser amtlichen An-
ordnung zuständig, gemäß § 24 Abs. 1
und Abs. 3 TierGesG i. V. m. § 1 Abs.
1, 2 und 6 SächsAGTierGesG bzw. § 3
Abs. 11 VwVfG i. V. m. § 1
SächsVwVfZG.
Die amtliche Anordnung in Form der
Allgemeinverfügung richtet sich an Ver-
anstalter von Ausstellungen, Märkten
und Schauen sowie Veranstaltungen
ähnlicher Art sowie Halter und damit
verantwortliche Personen für Geflügel
im genannten Risikogebiet.

Zu 1.

Das Verbot von Geflügelausstellungen,
-schauen und -märkten sowie Veran-
staltungen ähnlicher Art mit Geflügel
und in Gefangenschaft gehaltenen Vö-
geln in Ziffer 1 ergibt sich aus Art. 70
Abs. 1 Buchst. b) i. V. m. Abs. 2 i. V.
m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU)
2016/429 i. V. m. § 7 Abs. 6 der Geflü-
gelpest-Verordnung (GeflPestSchV) i. V.
m. § 4 Abs. 2 der Verordnung zum
Schutz gegen die Verschleppung von
Tierseuchen im Viehverkehr (Vieh-
verkV) und stützt sich auf die aktuelle
Risikobewertung des FLI vom
09.12.2022. Hiernach kann die zustän-
dige Behörde zur Vorbeugung von Tier-
seuchen und deren Bekämpfung Verfü-
gungen über die Durchführung von
Veranstaltungen, anlässlich derer Tiere
zusammenkommen, erlassen.
Das in Ziffer 1 dieser Allgemeinverfü-
gung angeordnete Verbot von Geflügel-
ausstellungen, -schauen und –märkten
sowie Veranstaltungen ähnlicher Art
mit Geflügel und in Gefangenschaft ge-
haltenen Vögeln, einschließlich Tauben,
ist erforderlich, da durch den bei sol-
chen Veranstaltungen gegebenen en-
gen Kontakt von Tieren ein bislang
nicht abschätzbares Infektionsrisiko
besteht und durch einen Verkauf, Aus-
stellung oder dergleichen eine Ver-
schleppung von potentiell infizierten
Tieren möglich ist.
Das Zusammentreffen von Vögeln un-
terschiedlicher Herkunft, die sich mög-
licherweise in der Inkubationszeit be-
finden, sowie der mit einer solchen
Veranstaltung einhergehende Perso-
nenverkehr, birgt die große Gefahr,
dass es ausgehend von Ausstellungen,

Märkten und Veranstaltungen ähnlicher
Art zu einer Weiterverbreitung der
Aviären Influenza kommt. Somit sind
Veranstaltungen mit gehalten Vögeln
zu untersagen.
Gemäß § 4 Abs. 2 ViehVerkV kann die
zuständige Behörde Veranstaltungen
nach Ziffer 1 beschränken oder verbie-
ten, soweit dies aus Gründen der Tier-
seuchenbekämpfung erforderlich ist.
Bei der notwendigen Risikoeinschät-
zung wurde die in Deutschland und
auch in Sachsen grundsätzlich beste-
hende hohe Gefahr einer Einschlep-
pung von Geflügelpestviren durch di-
rekte und indirekte Kontakte zwischen
infizierten Wildvögeln und Nutzgeflügel
sowie die für die Veranstaltung gelten-
den Biosicherheitsmaßnahmen und de-
ren Einhaltung vor Ort berücksichtigt.
Die durchgeführte Risikobewertung er-
gibt, dass ein Veranstaltungsverbot ge-
mäß Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung
zur Vermeidung der Einschleppung
oder Verschleppung der Geflügelpest
aus Gründen der Tierseuchenbekämp-
fung im Sinne von § 4 Absatz 2 Vieh-
VerkV erforderlich ist.
Die angeordneten Maßnahmen sind
auch geeignet, um die Ausbreitung der
Geflügelpest nach derzeitigem Kennt-
nisstand wirksam zu verhindern und
die Seuche erfolgreich zu bekämpfen.
Sie sind in Anbetracht des Infektions-
geschehens, der besonderen Bedeu-
tung der Geflügelpest und aufgrund
des grundsätzlichen Zoonosecharakters
angemessen.

Zu 2.

Auf der Grundlage von § 80 Abs. 2 Nr.
4 VwGO kann die sofortige Vollziehung
im besonderen öffentlichen Interesse
angeordnet werden. Die Voraussetzung
liegt hier vor, da die Geflügelpest eine
akut verlaufende und leicht übertrag-
bare Viruskrankheit ist, die für Tiere ei-
ne Gefahr darstellt und aufgrund des
grundsätzlichen Zoonosecharakters,
auch für Menschen beachtlich ist und
somit die Gefahr von tiergesundheitli-
chen wie auch wirtschaftlichen Folgen
sofort unterbunden werden muss.
Die Anfechtung der aufschiebenden
Wirkung der unter Ziffer 1. angeordne-
ten eilbedürftigen Maßnahme würde be-
deuten, dass anderenfalls eine wirksa-
me Bekämpfung der Tierseuche nicht
mehr gewährleistet wäre. Ein Ausbruch
in einem Geflügelbestand bedeutet zu-
dem einen immensen wirtschaftlichen
Schaden für den unmittelbar Betroffe-
nen sowie die mittelbar betroffenen
Tierhalter. Demgegenüber haben die
sonstigen Interessen von Veranstaltern,
Geflügelhaltern oder sonstigen Dritten
zurückzustehen.

Zu 3.

Die Bekanntgabe der Allgemeinverfü-
gung erfolgt auf der Grundlage des § 1
des Gesetzes zur Regelung des Verwal-

tungsverfahrens und des Verwaltungs-
zustellungsrechts für den Freistaat
Sachsen (SächsVwVfZG) i. V. m. § 41
Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes (VwVfG). Danach gilt eine Allge-
meinverfügung zwei Wochen nach der
ortsüblichen Bekanntmachung als be-
kannt gegeben. In der Allgemeinverfü-
gung kann ein hiervon abweichender
Tag, jedoch frühestens der auf die Be-
kanntmachung folgende Tag, bestimmt
werden, § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG. Von
dieser Ermächtigung wurde unter Ziffer
3 der Allgemeinverfügung Gebrauch ge-
macht, da die angeordneten tierseu-
chenrechtlichen Maßnahmen keinen
Aufschub dulden.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der
Adressatenkreis so groß ist, dass er, be-
zogen auf Zeit und Zweck der Rege-
lung, vernünftigerweise nicht mehr in
Form einer Einzelbekanntgabe ange-
sprochen werden kann. Von einer Anhö-
rung wurde daher auf der Grundlage
des § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG abgese-
hen.

Zu 4.

Die Nichterhebung von Kosten beruht
auf § 11 Abs. 1 Nr. 5 SächsVwKG. Diese
Amtshandlung wird im öffentlichen In-
teresse von Amts wegen vorgenom-
men.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe schrift-
lich, in elektronischer Form nach § 3a
Abs. 2 VwVfG oder zur Niederschrift
beim Landratsamt Meißen, Brauhaus-
straße 21, 01662 Meißen, Widerspruch
erhoben werden.
Wird der Widerspruch in elektronischer
Form eingelegt, so ist dieser über das
SecureMail Gateway des Freistaats
Sachsen an die E-Mail-Adresse secure-
mailgateway@kreis-meissen.de zu rich-
ten. Nähere Hinweise zum SecureMail
Gateway des Freistaats Sachsen sind
auf der Internetseite https://
www.esv.sachsen.de/secure-mail-gate-
way.html zu finden. Die Erhebung des
Widerspruches durch einfache E-Mail
wahrt die Form nicht.

Ergänzender Hinweis

Widerspruch und Klage gegen diese All-
gemeinverfügung haben keine aufschie-
bende Wirkung. Zuwiderhandlungen
gegen diese Anordnungen stellen ge-
mäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG ei-
ne Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer
Geldbuße bis zu 30.000,00 EUR geahn-
det werden kann. Auf Strafbarkeit einer
vorsätzlichen oder fahrlässigen Ver-
schleppung einer Tierseuche wird hin-
gewiesen.

Klaue
Amtstierarzt

An alle Veranstalter von Ausstellungen, Märkten, Schauen,
Wettbewerben sowie Veranstaltungen ähnlicher Art und Halter von

Geflügel und gehaltenen Vögeln

Bewerbungsfrist: 31. Januar 2023

Der Kulturraum Meißen – Sächsische
Schweiz – Osterzgebirge sucht ab Juni
2023 für einen Zeitraum von fünf Jah-
ren interessierte Kultursachverständige
als ehrenamtliche Mitglieder des Kul-
turbeirates. Diese sollen ihre kulturel-
len Kompetenzen in die Entscheidungs-
findung bei förderrelevanten Fragen
des Kulturraumes einbringen und damit
zur Erhöhung der öffentlichen Transpa-
renz und Mitwirkung beitragen.
Die Bewerbung zur Mitarbeit ist für je-
weils eine und alternativ für eine zweite
der im Kulturraum geförderten Kultur-

sparten möglich, beispielsweise Museen
| Sammlungen | Ausstellungen, Thea-
ter und Darstellende Kunst, Orchester
und Musik, Bildende Kunst oder Sozio-
kultur.
Zu den Aufgabenschwerpunkten gehö-
ren die Vorbereitung sowie Teilnahme
an Terminen, beispielsweise an den
halbtägigen, nicht öffentlichen Sitzun-
gen des Kulturbeirates (circa dreimal
pro Jahr), und die fachliche Beurteilung
der Förderwürdigkeit vorliegender An-
träge durch kurze Stellungnahmen. Die
Mitwirkung bei den förderrelevanten
Beschlussempfehlungen für den Kultur-
konvent und die Beratung und Kommu-

nikation von beziehungsweise mit Kul-
turakteuren im Kulturraum sowie mit
Landesbehörden und -kulturverbänden
sind ebenfalls Bestandteil des Aufga-
benspektrums.
Für die Eignung als Kultursachverstän-
dige beziehungsweise -sachverständi-
ger sind einige Voraussetzungen zu er-
füllen: Neben der Volljährigkeit und der
deutschen Staatsbürgerschaft sollten
Bewerbende einen Berufs- oder Studi-
enabschluss in kulturellen und/oder
künstlerischen Berufen oder eine mehr-
jährige hauptamtliche Tätigkeit in einer
Kultureinrichtung oder eine mehrjähri-
ge Freiberuflichkeit im Kunst- und Kul-

turbereich vorweisen können.
Weitere Voraussetzungen sowie Infor-
mationen zum Auswahlverfahren finden
Interessierte in der beigefügten Aus-
schreibung.
Die Berufung ist zur Sitzung des Kul-
turkonventes voraussichtlich im Juni
2023 geplant. Eine Entschädigung für
den Aufwand wird den Mitgliedern des
Kulturbeirates gemäß der geltenden
Satzung des Kulturraumes gewährt.
Das Bewerbungsformular einschließlich
der Erklärung ist unter www.kultur-
raum-erleben.de/de_DE/beirat-des-kul-
turraumes abrufbar.
Interessierte können die ausgefüllten

und unterzeichneten Unterlagen bis
spätestens 31. Januar 2023 posta-
lisch oder per E-Mail an info@kultur-
raum-erleben.de zusenden.
Bei weiterführenden Fragen wenden
sich Interessierte bitte an die Ge-
schäftsstelle des Kulturraumes:

Kulturraum Meißen – Sächsische
Schweiz – Osterzgebirge
Geschäftsstelle
Elbstraße 32
01662 Meißen
Telefon: 03521 489 9711
www.kulturraum-erleben.de

Aufruf zur Mitarbeit im Kulturbeirat des Kulturraumes Meißen –
Sächsische Schweiz – Osterzgebirge
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I. Die Haushaltssatzung 2023 des Wasserverbandes Brock-
witz-Rödern wird mit folgendem Wortlaut bekannt gemacht:

Haushaltssatzung
des Wasserverbandes Brockwitz-Rödern für das Haushalts-

jahr 2023

Aufgrund § 7 Abs. 2 der Verbandssatzung vom 2. Oktober
2008, zuletzt geändert durch die 4. Satzung zur Änderung
der Verbandssatzung vom 21. November 2016 in Verbin-
dung mit § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat die
Verbandsversammlung des Wasserverbandes Brockwitz-Rö-
dern in der Sitzung am 7. November 2022 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich
anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen
enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf

25.480,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf

25.480,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und
Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf

0,00 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf
0,00 EUR

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen
auf 0,00 EUR

- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen
und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf

0,00 EUR

- Gesamtergebnis auf 0,00 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen
des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf

0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehl-

beträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf
0,00 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß
§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0,00 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehl betrages im
Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0,00 EUR

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf 0,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf 75.480,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit auf 25.480,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus
laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der
Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszah-
lungen aus Saldo der Gesamtbeträge der
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 50.000,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-
tätigkeit auf 0,00 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-
tätigkeit auf 0,00 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit auf 0,00 EUR

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als
Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder
-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und
dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

50.000,00 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungs-
tätig keit auf 0,00 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungs-
tätigkeit auf 50.000,00 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit auf -50.000,00 EUR

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln
im Haushaltsjahr auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf,
wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5
(1) Die Aufwandsumlage für das Haushaltsjahr 2023 wird
wie folgt festgesetzt:
(2) Die Aufwandsumlage 2023 wird in zwei Teilbeträgen zum
31.05.2023 und 30.11.2023 fällig.

Coswig, den 15. Dezember 2022

Wasserverband Brockwitz-Rödern
Olaf Raschke
Verbandsvorsitzender

II. Das Landratsamt Meißen hat mit Bescheid vom 9. De-
zember 2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2023 bestätigt.

III. Der Haushaltsplan 2023 wird in der Zeit vom

16. Januar 2023 bis 24. Januar 2023

in der Geschäftsstelle des Wasserverbandes Brockwitz-Rö-
dern, Dresdner Straße 35, 01640 Coswig, während der
Dienstzeit zur Einsichtnahme ausgelegt.

Hinweise gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO Satzungen die un-
ter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zu
Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1.die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt
ist,

2.die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die
Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,

3.der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 52 Abs. 2
SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a)die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

hat oder
b)die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift gegen-

über dem Zweckverband unter Bezeichnung des Sachver-
haltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen.

Coswig, 16. Dezember 2022

Olaf Raschke
Verbandsvorsitzender

Wasserverband
Brockwitz-Rödern

Öffentliche Bekanntmachung der
Haushaltssatzung 2023

Mitgliedskörperschaft Aufwandsumlage 2023
(in EUR)

Coswig 4.031,19
Diera-Zehren mit OT 609,98
Ebersbach mit OT 499,08
Klipphausen mit OT 1.234,43
Meißen 5.410,28
Moritzburg 1.625,01
Niederau 757,06
Radebeul 6.528,99
Radeburg 1.415,26
Weinböhla 1.998,72
Summe 24.110,00

Jetzt Vorschläge einreichen

Im Dezember 2008 hat der Kreistag
Meißen die Stiftung eines Ehrenpreises
für ein verdienstvolles bürgerschaftli-
ches Engagement im Landkreis Meißen
beschlossen. Der Preis – ein Becher
aus Meissner Porzellan – wird seither
in jedem Jahr an sechs verdienstvolle
Bürgerinnen und Bürger überreicht.
Der Landkreis Meißen schreibt diesen
Preis hiermit öffentlich aus. Vorausset-
zungen für die Ehrung sind vorbildliche
Leistungen auf kommunalpolitischem,
kulturellem, sportlichem, sozialem
oder ökologischem Gebiet sowie der
Kinder-und Jugendarbeit.

Vorschläge können Vereine, Verbände,
Unternehmen, Einrichtungen sowie
Einzelpersonen mit Angabe eines Kon-
taktes für Rückfragen bis zum 14.
April 2023 an das Landratsamt Mei-
ßen, Büro Landrat, Brauhausstraße
21, 01662 Meißen senden. Die vorge-
schlagene Person sollte ihren Wohnsitz
im Landkreis Meißen haben. Jeder
Vorschlag bedarf einer aussagekräfti-
gen Begründung und muss durch min-
destens zehn verschiedene Unter-
schriften begleitet werden.

Pressestelle

Ehrenpreis des Landkreises
Meißen 2023

Aufgrund von § 3 i. V. m. § 19 der
Landkreisordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsLKrO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 09. März
2018 (SächsGVBl. S. 99), die zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzesvom 9.
Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) ge-
ändert worden ist, des § 35 Abs. 2
und § 49 Abs. 5 des Sächsischen Ge-
setzes über den Brandschutz, Ret-
tungsdienst und Katastrophenschutz
(SächsBRKG) vom 24. Juni 2004
(SächsGVBL. S. 245, 647), das zuletzt
durch das Gesetz vom 25. Juni 2019
(SächsGVBl. S. 521) geändert worden
ist und des § 12 der Sächsischen Lan-
desrettungsdienstplanverordnung vom
5. Dezember 2006 (SächsGVBl. S.
532), die zuletzt durch die Verordnung
vom 5. Juni 2020 (SächsGVBl. S. 285)
geändert worden ist, hat der Kreistag
des Landkreises Meißen in seiner Sit-
zung am 15. Dezember 2022 folgende
Satzung zur Änderung der Entschädi-
gungssatzung beschlossen:

Artikel 1
Änderung

Der § 5 „Aufwandsentschädigung für
den leitenden Notarzt und den or-
ga¬nisatorischen Leiter Rettungs-
dienst“ wird wie folgt neu formuliert
und ergänzt:

§ 5
Aufwandsentschädigung für die
Leitende Notärztin bzw. den Lei-
tenden Notarzt und die Organisa-
torische Leiterin bzw. den Orga-
ni¬satorischen Leiter Rettungs-

dienst

(1) Die Leitende Notärztin bzw. der
Leitende Notarzt erhält für einen
24-stündigen Bereitschaftsdienst
eine Aufwandsentschädigung in
Höhe von 40,00 €. Die Einsatz-
stunde wird mit 22,00 € vergütet.

(2) Die Organisatorische Leiterin bzw.
der Organisatorische Leiter Ret-
tungsdienst erhält für einen 24-
-stündigen Bereitschaftsdienst ei-
ne Aufwandsentschädigung in Hö-
he von 40,00 €. Die Einsatzstunde
wird mit 17,00 € vergütet

(3) Die Leiterin bzw. der Leiter der
Gruppe Organisatorische Leiterin-
nen und Organisatorische Leiter
Rettungsdienst erhält eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von
100,00 € pro Monat.

(4) Die stellvertretende Leiterin bzw.
der stellvertretende Leiter der
Gruppe Organisatorische Leiterin-
nen und Organisatorische Leiter
Rettungsdienst erhält eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe von
75,00 € pro Monat.

(5) Mit der Entschädigung nach Abs.1
bis 4 sind alle mit der jeweiligen
ehrenamtlichen Funktion verbun-
denen Auslagen abgegolten.

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom
01.01.2023 in Kraft.

Hinweis:
Nach § 3 Abs. 5 und 6 SächsLKrO gel-
ten Satzungen, die unter Verletzung
von Verfahrens-und Formvorschriften
zustande gekommen sind, ein Jahr
nach ihrer Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1.die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,

2.Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzungen, der Genehmigung
oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind,

3.der Landrat dem Beschluss nach
§ 48 Abs. 2 SächsLKrO wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat,

4.vor Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist

a)die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder

b)die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschriften gegenüber dem
Landkreis unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung
begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3
oder 4 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1
genannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen. Die Sätze 1
bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei
der Bekanntmachung der Satzung auf
die Voraussetzungen für die Geltend-
machung der Verletzung von Verfah-
rens oder Formvorschriften und die
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Meißen, den 22. Dezember 2022

Ralf Hänsel
Landrat

Satzung zur fünften
Änderung der Satzung über

die Entschädigung für
ehrenamtliche Tätigkeit
(Entschädigungssatzung)

vom 15.12.2022
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Auf der Grundlage von § 7 Abs. 4 Satz 4 des Sächsisches Gesetz
über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz vom
24. Juni 2004 (SächsGVBl. S. 245, 647), das zuletzt durch das Ge-
setz vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl. S. 521) in Verbindung mit § 3
Abs. 1 der Sächsische Landkreisordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 99), die zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S.
134) und den §§ 1, 2, 9, 10 und 11 Sächsisches Kommunalabga-
bengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018
(SächsGVBl. S. 116), das durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes
vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) hat der Kreistag des Land-
kreises Meißen in seiner Sitzung am 15.12.2022 folgende Satzung
beschlossen:

Präambel

Der Landkreis Meißen unterhält gem. § 7 Abs. 4 Satz 1 SächsBRKG
ein Feuerwehrtechnisches Zentrum (FTZ) zur Unterbringung, Pflege
und Prüfung von Fahrzeugen und Ausrüstung sowie zur Ausbildung,
in 01612 Glaubitz, Industriestraße E 8. Durch das FTZ werden auf
der Grundlage der jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen, der
Prüfvorschriften für Geräte und Ausrüstung der Feuerwehr sowie der
Unfallverhütungsvorschriften, die in der Anlage aufgeführten Leis-
tungen erbracht.

§ 1 Geltungsbereich

(1) Der Landkreis erhebt Gebühren für die erbrachten Leistungen
des FTZ entsprechend dieser Satzung und dem dieser Satzung
als Anlage beigefügtem Leistungsverzeichnis gegenüber den
Freiwilligen Feuerwehren der Städte und Gemeinden.

(2) Die Satzung regelt des Weiteren die Höhe der Gebühren für er-
brachte Leistungen des FTZ gegenüber anderen juristischen
Personen (z.B. Hilfsorganisationen, Träger von Katastrophen-
schutzeinheiten, Unternehmen) oder Privatpersonen.

§ 2 Gebührenerhebung

(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich für Nutzer nach § 1 Abs. 1
nach Zeitaufwand und den mit der Leistung verbundenen Sach-
kosten gemäß dem dieser Satzung als Anlage beigefügtem Leis-
tungsverzeichnis. Die kalkulierten Kosten wurden kaufmännisch
auf ganze Zehntel gerundet.

(2) Die Höhe der Gebühren richtet sich für Nutzer nach § 1 Abs. 2
nach Zeitaufwand und den mit der Leistung verbundenen Sach-
kosten sowie den Personalkosten gemäß dem dieser Satzung
als Anlage beigefügtem Leistungsverzeichnis. Die kalkulierten
Kosten wurden kaufmännisch auf ganze Zehntel gerundet.

(3) Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen beim Nutzer vor
Ort werden Gebühren gemäß Leistungsverzeichnis erhoben.

(4) Für Transportfahrten von Feuerlösch- und Atemschutztechnik
der Nutzer nach § 1 Abs. 1, zwischen dem Hauptstandort Glau-
bitz und dem Depotstandort Coswig, werden keine Gebühren
erhoben.

(5) Das FTZ kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedie-
nen, insbesondere dann, wenn es aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften nicht berechtigt ist oder nicht über die erforderliche
Ausstattung zur Vornahme der zu erbringende Leistungen ver-
fügt. Nicht durch das FTZ zu erbringende Leistungen, wie z. B.
TÜV-Überprüfungen, Prüfungen oder Instandsetzungen durch
Sachverständige u. ä., werden an geeignete Auftragnehmer
weitergegeben und zwischen Nutzer und Auftragnehmer abge-
rechnet.

(6) Kosten für Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien sind nicht Be-
standteil der Gebühren entsprechend dem Leistungsverzeichnis.
Sie werden in Höhe der jeweiligen Liefer- bzw. Leistungspreise
berechnet.

(7) Für die Erhaltung der Einsatzbereitschaft erforderliche Ausleihe
von Feuerlösch- und Atemschutztechnik durch Nutzer nach § 1
Abs. 1 werden Leihgebühren gemäß Leistungsverzeichnis für
maximal 7 Kalendertage erhoben. Die erforderliche Wartung
und Prüfung ausgeliehener Geräte nach Benutzung wird geson-
dert in Rechnung gestellt.

§ 3 Leistungsort

(1) Leistungsort ist das Feuerwehrtechnische Zentrum des Land-
kreises Meißen mit seinem Hauptstandort in 01612 Glaubitz, Indus-
triestraße E 8.

(2) Zusätzlich zum § 3 Abs. 1 besteht die Möglichkeit, Geräte und
Ausrüstung der Nutzer gemäß §1 Abs. 1 am Übergabepunkt in
01640 Coswig, Feuerwehrstraße 3 (Depotstandort Coswig) zu
hinterlegen und abzuholen. Die Nutzung des Depotstandortes
wird schriftlich vereinbart

(3) Abweichend von § 3 Abs. 1 können auf Anforderung die Leis-
tungen beim Nutzer gemäß § 1 Abs. 1 vor Ort erbracht werden.

§ 4 Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist

1.derjenige, der die Leistung veranlasst,
2.derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht wird,
3.derjenige, der für die Gebührenschuld durch schriftliche Übernah-
meerklärung haftet.

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 5 Entstehung und Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit Beendigung der in Anspruch
genommenen Leistung. Kommt es aus vom FTZ nicht zu vertre-
tenden Gründen nicht zur Beendigung der Leistung, entsteht ei-
ne anteilige Gebühr entsprechend dem bis zu diesem Zeitpunkt
entstandenen Aufwand.

(2) Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt. Sie werden
mit Bekanntgabe des Bescheides fällig, sofern nicht im Bescheid
ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist.

§ 6 Haftung

Eine Haftung des FTZ für Schäden jeglicher Art in Zusammenhang
mit den zu erbringenden Leistungen wird ausgeschlossen. Der Haf-
tungsausschluss erstreckt sich nicht auf vorsätzliche oder grob fahr-
lässig verursachte Schäden.

§ 7 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren
für die Arbeiten durch die Feuerwehrtechnischen Zentren des
Landkreises Meißen in Coswig und Glaubitz, vom 12.12.2013 in
der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 13.12.2018, außer
Kraft.

Hinweise

Nach § 3 Abs. 5 und 6 SächsLKrO gelten Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens-und Formvorschriften zustande gekommen
sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1.die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, der Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.der Landrat dem Beschluss nach § 48 Abs. 2 SächsLKrO wegen

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a)die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber

dem Landkreis unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen. Die Sätze 1 bis 3 sind nur
anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hingewiesen
worden ist.

Meißen, den 22. Dezember 2022

Ralf Hänsel
Landrat

Anlage

Leistungsverzeichnis Feuerwehrtechnisches Zentrum 2023

Alle Beträge sind Nettobeträge. Sie erhöhen sich bei Rechnungsle-
gung um die jeweils gültige Umsatzsteuer.

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme von
Leistungen des Feuerwehrtechnischen Zentrums des Landkreises Meißen

(Gebührensatzung FTZ – GebSFTZ)

Nr. Bezeichnung Einheit Gebühr

pro Einheit

gem.

§ 2 (1)
GebSFTZ

Gebühr

pro Ein-

heit gem.

§ 2 (2)
GebSFTZ

Warengruppe 01 - Schlauchwerkstatt

1011 A-B-C Saug-
schlauch: Saug-
und Druckprüfung

1 Stück 7,20 € 11,20 €

1021 A-Druckschlauch
(bis 10m): reini-
gen, prüfen, trock-
nen

1 Stück 8,40 € 13,20 €

1022 A-Druckschlauch
(über 10m je Me-
ter): reinigen, prü-
fen, trocknen

1 Meter 0,50 € 0,70 €

1031 B-Druckschlauch
(bis 20m): reini-
gen, prüfen, trock-
nen

1 Stück 8,40 € 13,20 €

1032 B-Druckschlauch
(über 20m je Me-
ter): reinigen, prü-
fen, trocknen

1 Meter 0,50 € 0,70 €

Nr. Bezeichnung Einheit Gebühr

pro Ein-

heit gem.

§ 2 (1)

GebSFTZ

Gebühr

pro Ein-

heit gem.

§ 2 (2)

GebSFTZ

1041 C-Druckschlauch
(bis 20m): reini-
gen, prüfen, trock-
nen

1 Stück 8,40 € 13,20 €

1042 C-Druckschlauch
(über 20m, je Me-
ter): reinigen, prü-
fen, trocknen

1 Meter 0,50 € 0,70 €

1051 D-Druckschlauch
(bis 20m): reini-
gen, prüfen, trock-
nen

1 Stück 8,40 € 13,20 €

1052 D-Druckschlauch
(über 20m je Me-
ter): reinigen, prü-
fen, trocknen

1 Meter 0,50 € 0,70 €

1061 Druckschläuche:
Vorreinigung
Schläuche bei
Starkverschmut-
zung

1 Stück 4,00 € 9,60 €

1071 Beschriftung von
Druckschläuchen:
Aufdruck eines
Schriftzuges

1 Stück 1,60 € 4,00 €

1072 A-Druckkupplung
einbinden: Kupp-
lung ausbinden und
neu einbinden

1 Stück 9,50 € 17,50 €

1073 B-Druckkupplung
einbinden: Kupp-
lung ausbinden und
neu einbinden

1 Stück 5,60 € 13,60 €

1074 C-Druckkupplung
einbinden: Kupp-
lung ausbinden und
neu einbinden

1 Stück 4,80 € 12,00 €

1075 D-Druckkupplung
einbinden: Kupp-
lung ausbinden und
neu einbinden

1 Stück 3,30 € 12,10 €

Warengruppe 02 - Atemschutzwerkstatt

2011 Atemschutzmaske:
nach Benutzung
reinigen, desinfizie-
ren, trocknen, prü-
fen

1 Stück 14,30 € 23,10 €

2012 Atemschutzmaske:
turnusmäßig prü-
fen

1 Stück 11,90 € 15,10 €

2013 Tragedosen von
Atemschutzmas-
ken: reinigen, des-
infizieren, trocknen

1 Stück 5,70 € 9,70 €

2020 Bebänderung PA:
reinigen, trocknen,
imprägnieren

1 Stück 7,20 € 19,20 €

2021 Pressluftatmer:
nach Benutzung
reinigen, desinfizie-
ren, prüfen

1 Stück 38,20 € 52,60 €

2022 Pressluftatmer:
turnusmäßig prü-
fen

1 Stück 31,70 € 39,70 €

2031 200 bar Pressluft-
flasche: auf Be-
triebsdruck füllen
sowie Ventildicht-
prüfung bis 4 Liter

1 Stück 3,80 € 7,80 €

2041 300 bar Pressluft-
flasche: auf Be-
triebsdruck füllen
sowie Ventildicht-
prüfung bis 6,8 Li-
ter

1 Stück 5,70 € 16,10 €

2071 Lungenautomat:
Grundüberholung -
Dosiereinrichtung
wechseln und prü-
fen

1 Stück 35,70 € 49,30 €

2072 Lungenautomat:
Wechsel Mittel-
druckschlauch und
prüfen

1 Stück 4,00 € 12,00 €
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Nr. Bezeichnung Einheit Gebühr

pro Einheit

gem.

§ 2 (1)

GebSFTZ

Gebühr

pro Ein-

heit gem.

§ 2 (2)

GebSFTZ

2073 Lungenautomat:
Nach Benutzung
reinigen, desinfizie-
ren, trocknen und
prüfen

1 Stück 11,90 € 19,10 €

2074 Lungenautomat:
turnusmäßig prüfen

1 Stück 8,40 € 12,40 €

Warengruppe 03 - C SA-Werkstatt

3011 CSA: Prüfung vor
Erstgebrauch

1 Stück 68,40 € 129,00 €

3012 CSA:
turnusmäßig prüfen

1 Stück 72,50 € 133,10 €

3013 CSA: nach Übung:
reinigen, desinfizie-
ren, trocknen und
prüfen

1 Stück 76,20 € 219,80 €

3014 CSA: nach Kontami-
nation: vorbehan-
deln, reinigen, des-
infizieren, trocknen
und prüfen

1 Stück anfallende Kosten
werden umgelegt

3015 CSA/Spritzschutz-
kleidung:
reinigen, desinfizie-
ren und trocknen

1 Meter 72,50 € 133,10 €

3021 Chemiekalien-
schutzhandschu-
he:reinigen und
desinfizieren

1 Paar 8,40 € 13,20 €

3031 Entsorgung von
kontaminierten
Flüs-sigkeiten und
CSA-Ausrüstung
nach Einsätzen

1 Stück anfallende Kosten
werden umgelegt

Warengruppe 04 - Rettungsgeräte

4011 Steckleiter:
Sicht-, Funktions-
prüfung

1 Leiter-
teil

4,20 € 14,80 €

4012 Steckleiter:
Belastungsprüfung

1 Leiter-
teil

2,10 € 7,40 €

4021 3-teilige Schieblei-
ter: Sicht-, Funkti-
onsprüfung

1 Stück 31,00 € 52,30 €

4022 3-teilige Schieblei-
ter:
Belastungsprüfung

1 Stück 15,50 € 20,80 €

4031 Multifunktionsleiter:
Sicht-, Funktions-
prüfung

1 Stück 10,00 € 23,80 €

4032 Multifunktionsleiter:
Belastungsprüfung

1 Stück 6,00 € 19,80

Nr. Bezeichnung Einheit Gebühr

pro Ein-

heit gem.

§ 2 (1)

GebSFTZ

Gebühr

pro Ein-

heit gem.

§ 2 (2)

GebSFTZ

4041 Feuerwehrleine:
Sichtprüfung

1 Stück 10,30 € 16,70 €

4042 Feuerwehrleine: rei-
nigen, trocknen

1 Stück 9,50 € 11,90 €

4043 Feuerwehrleinen-
beutel: reinigen,
trocknen

1 Stück 7,20 € 9,60 €

4051 Feuerwehrhaltegurt:
Sichtprüfung nach
Geräteprüfanord-
nung

1 Stück 3,30 € 6,50 €

4061 Luftheber: Prüfung
nach Einsatz / tur-
nusmäßige Prüfung

1 Stück 23,40 € 43,40 €

4062 Hebekissen: Prüfung
nach Einsatz / tur-
nusmäßige Prüfung

1 Stück 19,50 € 39,50 €

4063 Rohr-. u. Dichtkis-
sen: turnusmäßige
Prüfung

1 Stück 9,40 € 29,40 €

4064 Dichtbänder:
Prüfung nach Gerä-
teprüfanordnung

1 Stück 9,40 € 29,40 €

4071 Rettungsplattform:
turnusmäßige Prü-
fung

1 Stück 7,90 € 12,70 €

Warengruppe 05 - Sonstige Geräte und Ausrüstung

5011 Wasserführende Ar-
maturen:
Dicht-. und Funkti-
onsprüfung

1 Stück 4,00 € 8,80 €

Warengruppe 06 - Reinigen/Imprägnierung

6011 Fw.-Einsatzjacke:
reinigen, trocknen
nach Herstellerricht-
linie

1 Stück 5,70 € 11,30 €

6012 Fw.-Einsatzhose:
reinigen, trocknen
nach Herstellerricht-
linie

1 Stück 5,70 € 11,30 €

6013 Fw.-Überjacke:
reinigen, trocknen
nach Herstellerricht-
linie

1 Stück 5,70 € 11,30 €

6014 Fw.-Überhose:
reinigen, trocknen
nach Herstellerricht-
linie

1 Stück 5,70 € 11,30 €

6021 Fw.-Einsatzjacke:
reinigen, trocknen,
imprägnieren nach
Herstellerrichtlinie

1 Stück 7,20 € 12,80 €

Nr. Bezeichnung Einheit Gebühr

pro Ein-

heit gem.

§ 2 (1)

GebSFTZ

Gebühr

pro Ein-

heit gem.

§ 2 (2)

GebSFTZ

6022 Fw.-Einsatzhose:
reinigen, trocknen,
imprägnieren nach
Herstellerrichtlinie

1 Stück 7,20 € 12,80 €

6023 Fw.-Überjacke:
reinigen, trocknen,
imprägnieren nach
Herstellerrichtlinie

1 Stück 7,20 € 12,80 €

6024 Fw.-Überhose:
reinigen, trocknen,
imprägnieren nach
Herstellerrichtlinie

1 Stück 7,20 € 12,80 €

6043 Feuerwehrschutz-
handschuhe:
reinigen, trocknen

1 Paar 7,20 € 9,60 €

6044 Flammschutzhaube:
reinigen, trocknen

1 Stück 3,30 € 5,70 €

6051 Kanalarbeiterhosen:
reinigen, desinfizie-
ren, trocknen

1 Stück 8,40 € 14,00 €

6052 Schnittschutzbeklei-
dung:
reinigen, trocknen

1 Stück 5,70 € 11,30 €

6061 Rettungstasche:
reinigen, trocknen

1 Stück 3,70 € 9,30 €

Warengruppe 07 - Zusatzleistungen

7011 Für Leistungen, die
nicht einzeln aufge-
führt sind je Stunde

1 Stunde 47,90 € 47,90 €

7012 Erfassung von Neu-
geräten: Bekleben
mit Barcodes / Eti-
kettierung; Eingabe
in die Prüfsoftware

1 Stück 15,90 € 23,90 €

7013 Bekleben von Bar-
codes / Etikettie-
rung

1 Stück 4,00 € 5,60 €

Warengruppe 08 - Transport und Versandkosten

8011 Fahrt-/ Transport-
kosten pro Kilome-
ter

1 Kilome-
ter

1,40 € 1,40 €

8012 Versandkosten nach
Aufwand

anfallende Kosten werden umgelegt

Warengruppe 09 - Leihgebühr pro Tag

9011 Druckschlauch B 1 Tag 1,30 € 6,30 €
9012 Druckschlauch C 1 Tag 1,00 € 5,00 €
9021 Pressluftatmer 1 Tag 1,90 € 9,40 €
9022 Atemschutzmaske 1 Tag 0,60 € 3,20 €
9023 Lungenautomat 1 Tag 0,60 € 3,00 €
9024 Pressluftflaschen 1 Tag 0,60 € 3,00 €

27. – 29. Januar · MESSE DRESDEN
10 – 18 Uhr · www.reisemesse-dresden.de
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nlass für die Wahl der
Moor-Birke als Baum

des Jahres 2023 ist die sehr
kritische Situation vieler
(ehemaliger) Moorstandorte:
Sie sind seit über 200 Jahren
großflächig entwässert und
anderen Nutzungsformen zu-
geführt worden, womit auch
die Moor-Birke auf den aller-
meisten ihrer Naturstandorte
verschwunden ist. Die Moor-
Birke soll und kann insofern
als Weiserbaumart für intak-
te nährstoffarme Moore auf
diese Situation hinweisen.
Birken sorgen durch ihre
weiße Rinde für Abwechslung
und Heiterkeit auch im Win-
ter und sind mit frischen
grünen Blättern der Inbegriff
des Frühlings. Ihre lichten
Kronen lassen viel Licht
durch, zudem haben sie eine
schöne goldgelbe Herbstfär-
bung.

Charakteristika und
Erkennungsmerkmale
Das Auffälligste an den Bir-
ken ist wohl ihre Rinde, wo-
ran sie selbst von Kindern
und Baumlaien er-kannt
werden: Sie erstrahlt in der
Jugend und in mittlerem Al-
ter auch in der dunkleren
Jahreszeit in hellem Weiß.
Durch ihre helle Rindenfarbe
kann die Birke als Baum der
Freiflächen die Oberflächen-
temperatur ihrer Rinde deut-
lich verringern, da Weiß die
auftreffende Strahlung zu ei-
nem erheblichen Anteil re-
flektiert und so eine Überhit-
zung der sehr empfindlichen
Zellteilungsgewebe direkt
unter der Rindenoberfläche
bei Sonnenstrahlung verhin-
dert wird. Dies ist wegen der
sehr dünnen Rinde bedeut-
sam.
Die weiße Rindenfarbe
kommt durch den Farbstoff
Betulin zustande, der ständig
an die Oberfläche gelangt
und die Rinde zudem was-
serundurchlässig macht. Äl-
tere Rindenschichten, die
sich außen befinden, lösen
sich regelmäßig und für die
Birke charakteristisch vom
Stamm ab, indem sich grö-
ßere Streifen waagerecht
einrollen und dann abrin-
geln. Im Alter kann sich am
Stammfuß von Sand-Birken
eine dicke, dunkle Schup-
penborke bilden, was bei der
Moor-Birke nicht auftritt. Lei-
der gilt das aber zur Unter-
scheidung nicht auch umge-
kehrt: Birken ohne Schup-
penborke können beide Ar-
ten sein, denn auch viele
Sand-Birken haben am
Stammfuß keine Schuppen-

A borke, da die sich erst im Al-
ter und bei etlichen Sand-
Birken auch gar nicht bildet.
Die dünne und helle Rinde
führt dazu, dass man Birken-
stämmen ihre genaue Le-
bensgeschichte sehr gut an-
sehen kann: Jeder früher
vorhanden gewesene Ast ist
für lange Zeit in seiner Le-
bensdauer, ehemaligen Stär-
ke und seinem Abgangswin-
kel eindeutig dokumentiert
und rekonstruierbar durch
die Form der Narbe auf der
Rindenoberfläche. Zudem
bilden die Rindenporen (Len-
tizellen) markante waage-
rechte schwarze Striche auf
der Rinde – je älter sie sind,
desto länger der Strich.
Am Erscheinungsbild fällt
auf, dass die Zweige der
Sand-Birke steiler stehen als
die der Moor-Birke und an
den Spitzen mähnenartig
überhängen, was ihr auch
den Namen Hänge-Birke ein-
gebracht hat. Bei Moor-Bir-
ken dürfen sie nicht deutlich
und lang herabhängen.
Birken können 20 bis 30 Me-
ter hoch werden und einen
Stammumfang von 2,50 Me-
tern (selten 3 Meter) errei-
chen. Ihr Höchstalter beträgt
80 (selten bis oder über
100) Jahre. Die Moor-Birke
erreicht dabei nicht ganz die
Dimensionen und das Alter
von Sand-Birken.
Zu verwechseln ist die Moor-
Birke bei uns nur mit der
Sand-Birke. Wie die Namen
bereits andeuten, sollten sie
dementsprechend eigentlich
auf deutlich unterschiedli-
chen Standorten vorkom-
men. Allerdings trifft dies lei-
der kaum zu, da es mehr
Ausnahmen davon gibt.
Ein Blick auf die Blätter und
jungen Zweige schafft in der
Regel Klarheit bei der Unter-
scheidung beider Arten: Die
einjährigen Triebe der Sand-
Birke sind kahl, durch kleine
Harzdrüsen sehr rau und et-
was klebrig (weshalb sie oft
auch Warzen-Birke genannt
wird). Die Triebe der Moor-
Birke sind dagegen fühlbar
behaart (englisch Downy
Birch: Flaum-Birke) und oh-
ne Harzdrüsen.
Die Blätter der Moor-Birke
sind unregelmäßig gesägt
und unterseits zumindest in
den Nervenwinkeln mit soge-
nannten Achselbärten be-
haart, die der Sand-Birke
dagegen doppelt gesägt (das
heißt die groben Blattrand-
zähne sind in sich nochmals
gesägt) und unterseits (fast)
kahl.
Birken entwickeln ein herz-

förmiges Wurzelsystem und
im Oberboden ein sehr dich-
tes Feinwurzelgeflecht. Sie
können viel Wasser verduns-
ten. Auf Moorstandorten
wurzeln sie extrem flach und
bilden dort dann Wurzelteller
aus, da sie mit ihren Wurzeln
nicht in länger nasse Berei-
che hineinwachsen.

Vorkommen und Öko-
logie
Die Birken gehören mit ihrer
geringen Lebenserwartung
zu den kurzlebigen Baumar-
ten. Dies hört sich vielleicht
kritisch an, ist aber Teil ihrer
Strategie: schnell zur Stelle
zu sein, wo es neue Flächen
zu besiedeln gibt, dort mög-
lichst einen (Rein-)Bestand
zu etablieren und sich an die
neue Situation anzupassen.
Insbesondere zuletzt ge-
nannter Aspekt wird derzeit
immer wichtiger, da sich ver-
schiedene Umweltbedingun-
gen schneller ändern: zum
Beispiel das Klima und im
besiedelten Raum mensch-
verursachte Standorteinflüs-
se, für die Moor-Birke vor al-
lem den Standort-Wasser-
haushalt betreffend. Damit
können Pionierbaumarten
meist besser umgehen und
durch kurze Generationszy-
klen schnell(er) auf solche
Veränderungen reagieren.
Moor-Birken sind an ihren
feuchten bis nassen Standort
gut angepasst, nehmen aber
Veränderungen des Wasser-

spiegels sehr übel: sinkt
oder steigt dieser in einem
Birkenbruch/-moor um eini-
ge Zentimeter, sterben alle
Birken ab, da sie ihre Wur-
zeln nicht unter die Grund-
wasserlinie entwickeln. Sie
können aber sogar auch auf
sehr trockenen Standorten
selbst in der Stadt und als
Alleebaum vorkommen,
wenn sie sich von Lebensbe-
ginn an daran angepasst ha-
ben.
Eine eigene sehr umfangrei-
che Kontrolle an fast 2.000
Birken in Mooren Sachsens
ergab, dass die allermeisten
„Moor-Birken“ hier Sand-Bir-
ken sind, nämlich 97 Pro-
zent, ein ziemlich irritieren-
des Ergebnis. Denn das be-
deutet wohl erstens, dass
die Standortamplitude der
Sand-Birke viel weiter ins
Nasse (in die Moore) reicht
als allgemein angenommen.
Zweitens heißt dies, dass die
Sand-Birke zunehmend die
Moor-Birke selbst von deren
Moorstandorten verdrängt,
vor allem wenn diese Moore
nun nicht mehr ganzjährig
nass sind, was durch den
Klimawandel sogar auch die
wenigen noch intakten
Moore betrifft. Hierzu be-
steht noch erheblicher For-
schungs- beziehungsweise
Klärungsbedarf. Selbst in ei-
nem deutschlandweit be-
kannten Hochmoor Sachsens
ist die am Holzbohlen-Moor-
pfad als Moor-Birke ausge-

schilderte Birke eine Sand-
Birke. Das irritiert sehr. Zu-
dem ist die Moor-Birke auf
nährstoffarme Moore mit
niedrigem pH-Wert angewie-
sen, was sich durch die ho-
hen Stickstoffeinträge der
letzten Jahrzehnte ebenfalls
erheblich verändert hat.
Es ist also nicht ausgeschlos-
sen (so hierzu meine Inter-
pretation), dass sich die
Moor-Birke großflä-chig fast
unbemerkt immer weiter auf
dem Rückzug befindet, bis
hin zum völligen Verschwin-
den selbst von den meisten
Moor- und Nass-Standorten.
Sie kommt im Landkreis Mei-
ßen immerhin noch in den
Waldmooren bei Medingen
vor, was also etwas sehr,
sehr Besonderes ist. Ich bit-
te daher Na-turinteressierte
um Mitteilung von sicheren,
nochmals aktuell kontrollier-
ten Moor-Birken-Vorkommen
oder ggf. der Erfassung,
dass dort inzwischen eben-
falls Sand-Birken dominie-
ren.

Nutzung und Ver-
wendung
Einträglicher als die Holznut-
zung war bei Birken bis vor
gar nicht so langer Zeit die
Erzeugung von Birkensaft. In
einzelnen Forstbetrieben der
DDR zum Beispiel wurden
bis zur Wiedervereinigung
(und werden heute noch in
Osteuropa) in jedem Früh-
jahr unzählige Birken „ge-
molken“ und zehntausende
Liter Birkensaft gewonnen.
Er enthält Mineralien und
Zucker als Reservestoffe des
Baumes und kann nach ver-
schiedenen Rezepten und
Stimmungen weiterverarbei-
tet werden zu Wein, Limona-
de oder Haarwasser.
In der Heilkunde sind Bir-
kenblätter nach dem deut-
schen Arzneimittelbuch ein
anerkanntes Heilmittel: Sie
können als Teeaufguss ge-
nossen oder frisch in jungem
Zustand auch sehr gut in
Wildsalate gemischt und für
Quarkspeisen und Frühlings-
suppen verwendet werden.

Prof. Dr. Andreas Roloff

Seniorprofessur für Forschung in

Baumbiologie, Institut für Forstbo-

tanik und Forstzoologie, TU Dres-

den (wohnhaft in Nieschütz)

Weiteres und Bilder unter
www.baum-des-jahres.de
und im Buch des Autors: Der
Charakter unserer Bäume –
Ihre Eigenschaften und Be-
sonderheiten, Ulmer Verlag
2017

Baum des Jahres 2023 – Die Moor-Birke

Typischer Altbaum der Moor-Birke ohne lang herabhän-
gende Zweige (Usedom am Achterwasser)
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us 64 Bewerbungen ge-
hört die Schule in Trä-

gerschaft des Landkreises
Meißen zu den 30 Preisträ-
gern der ersten Stufe.
Die Schule freut sich sehr
über die Finanzspritze aus
dem 12. Sächsischen Schul-
Garten-Wettbewerb. Sowohl
als KLIMASCHULE als auch
mit einem großen Herz für
naturnahes Lernen möchte
das Schulteam die Chance
nutzen und die Lernumge-
bung nachhaltig gestalten.
Es gibt bereits viele Ideen:
mobile Hochbeete, ein

A

Naschgarten und Weiden-
häuser… Der Schulgarten
bedeutet praxisorientiertes
Lernen im Sachunterricht
und soll ganzjährig als Lern-
ort dienen.
Die Theaterkinder haben
acht Wochen lang geübt und
geprobt. Texte wurden ge-
lernt und Kostüme gestaltet.
Am letzten Schultag vor den
Weihnachtsferien gab es
dann den Auftritt des GRÜF-
FELO für die Schulgemein-
schaft.

Die Aufregung war groß!
Gibt es ihn überhaupt – den
Grüffelo?
Wer kann das schon genau
sagen?
Vielleicht wissen Schlange,
Fuchs und Eule mehr….

Mit großem Beifall wurden
die zehn Schülerinnen und
ein Schüler belohnt.

KOST ist eine Kooperation
von Schule und Theater in
Sachsen, unterstützt von
den Landesbühnen Sachsen
GmbH in Radebeul. Die
Schule „An der Nassau“ Mei-
ßen durfte an diesem Pro-
jekt teilnehmen. Dank der
theaterpädagogischen Betei-
ligung von Nina, konnten
sich Schülerinnen und Schü-
ler künstlerisch ausleben
und gemeinsam den Grüffelo
präsentieren.

Schule „An der Nassau“ Meißen

„AUS GRAU MACH GRÜN!“
Garten-Kultur an
der Schule „An der
Nassau“ Meißen

Aufführung des „Grüffelo“ an der Schule „An der Nassau“ Meißen Foto: Schule „An der Nassau“

Gesprächsrunde am 26. Januar
2023 um 19 Uhr
Ratssaal im Rathaus Meißen
Wie kann ich mich in der
Kommunalpolitik engagie-
ren? Was kann ich durch
meine kommunalpolitische
Arbeit bewirken? Wo kann
ich mir Unterstützung su-
chen? Wie kann ich als Kan-
didatin auf mich aufmerk-

sam machen und meinen
Wahlkampf gestalten? Wie
viel Zeit muss ich für die
kommunalpolitische Arbeit
aufwenden?
Ein Projekt des Landesfrau-
enrates Sachsen e. V. in Ko-
operation mit der Sächsi-
schen Landeszentrale für po-
litische Bildung, der Volks-
hochschule Meißen und der

Gleichstellungsbeauftragten
des Landkreises Meißen

Kontakt:
Gabriele Fänder
Beauftragte für Gleichstel-
lung, Migration und Integra-
tion Landkreis Meißen
E-Mail: gleichstellungsbeauf-
tragte@kreis-meissen.de
Telefon: 03521725-7229

Veranstaltungshinweis:
Was ist Kommunalpolitik?

Die Technische Werke Coswig GmbH
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mechatroniker, Industrieelektroniker,
Facharbeiter mit abgeschlossener
elektrotechnischer Ausbildung o.ä. (m/w/d)

für die Überwachung, Betreuung, Wartung und Reparatur
unserer Anlagen für die Fern- und Nahwärmeversorgung und für
die Betreuung der Verteilerstationen in der Normalschicht.

Nach den erforderlichen interessanten Qualifikationen
gehören auch 24-h-Bereitschaftsdienste im
Stadtgebiet von Coswig zu Ihren Aufgaben.

Interessiert? Die detaillierte Ausschreibung
finden Sie auf www.tw-coswig.de

n

QR
Code

Zur Verstärkung in unseremTeam suchen wir in Vollzeit

+ ANLAGENMECHANIKER (m/w/d)
Sie verfügen über Kenntnisse im Kunststoffschweißen
und Rohrleitungsbau und haben eine abgeschlossene
Ausbildung zum Industriemechaniker, Anlagenmechaniker,
Kunststoffschweißer oder Rohrleitungsbauer.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, gern per Mail.

MH-Wassertechnologie GmbH
Ringstraße 22
01468 Boxdorf / bei Dresden

Telefon: 0351/56337-0
Mail: info@mh-wassertechnologie.de

Zur Verstärkung in unseremTeam suchen wir in Vollzeit

+ PROJEKTLEITER/
ANLAGENBAU (m/w/d)

Sie planen Sonderanlagen und koordinieren Bau,
Montage und Inbetriebnahme. Sie leiten das Projetteam
der MH und sind Bindeglied zwischen Kunden, Lieferanten
und Nachunternehmern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, gern per Mail.
MH-Wassertechnologie GmbH
Ringstraße 22
01468 Boxdorf / bei Dresden

Telefon: 0351/56337-0
Mail: info@mh-wassertechnologie.de

Zur Verstärkung in unseremTeam suchen wir in Vollzeit

+ SERVICEMITARBEITER (m/w/d)
+ ELEKTRIKER (m/w/d)
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung
zum Industriemechaniker, Mechatroniker, Anlagen-
mechaniker oder Elektriker.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, gern per Mail.

MH-Wassertechnologie GmbH
Ringstraße 22
01468 Boxdorf / bei Dresden

Telefon: 0351/56337-0
Mail: info@mh-wassertechnologie.de

PLANUNG FERTIGUNG MONTAGE
Wintergärten • Terrassendächer • Haustüren • Fenster

Walther-Wolff-Straße 5
01855 Sebnitz

Telefon 035971 57483
www.bauelemente-hellmig.de
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ehn Jahre – ist das eine

kurze oder lange Zeit?

Die Antwort wird für jeden

unterschiedlich ausfallen: Rast

das Leben an einem vorüber,

überschlagen sich die Ereig-

nisse oder schreitet es ge-

mächlich Tag für Tag, Stunde

für Stunde voran. Was den

Landkreis Meißen vor einem

Jahrzehnt bewegte – egal ob

vor gefühlt kurzer oder lan-

ger Zeit – darüber berichtet

diese Serie – ohne Anspruch

auf Vollständigkeit. Gestöbert

haben wir für diesen Rück-

blick in der Tagespresse und

im Amtsblatt – dieses Mal

für den Monat Januar 2013.

Jubiläum

Das Jahr 2013 war für die

Elblandkliniken ein ganz be-

sonderes: der 150. Geburts-

tag der Häuser in Radebeul

und Meißen. 1863 eröffnete

das „Versorgungshaus“ mit

Krankenstube in Meißen Cölln

und begründete die Kran-

kenhausgeschichte in Mei-

ßen. Herausragende ärztli-

che Persönlichkeiten dieser

Zeit waren der Sanitätsrat

Dr. Körner als ärztlicher Lei-

ter und sein Nachfolger Dr.

Beck. Er teilte die Fachabtei-

lungen des Krankenhauses

später in Chirurgie, Innere

Medizin sowie Geburtshilfe

auf. Von 1930 an förderte

eine neu eingerichtete Kran-

kenpflegeschule die Ausbil-

dung von Schwestern. Im

ersten Drittel des 19. Jahr-

hunderts errichtete der Ver-

Z

ein für Heilwesen und Natur-

kunde Oberlößnitz eine erste

Krankenstation für die Löß-

nitz und Umgebung. Dies gilt

als Beginn des Krankenhau-

seses in Radebeul.

Krankenpflegehelfer

Ein neues Berufsbild, der des

staatlich geprüften Kranken-

pflegehelfers, wird im Berufs-

schulzentrum „Karl Preusker“

in Großenhain gelehrt. Vor

zehn Jahren begann die ers-

te Klasse des Ausbildungs-

zweiges. Der Beruf wurde

mit in den Lehrplan aufge-

nommen, da schon zu die-

sem Zeitpunkt ein Pflege-

notstand herrschte und viele

Pfleger direkt nach der Aus-

bildung nach Westdeutsch-

land oder in die Schweiz ab-

wanderten. Diesem sollte ent-

gegengewirkt werden. Die Voll-

zeitausbildung läuft über zwei

Jahre und die Interessierten

bewerben sich direkt an der

Schule anstatt in dem jewei-

ligen Ausbildungsbetrieb.

Ausbildungsmesse

Bereits zum 19. Mal öffnete

das Kulturschloss Großenhain

seine Pforten für große Un-

ternehmen der Region, mit-

telständische Firmen und Hand-

werksbetriebe, um Ausbil-

dungsprofile und offene Aus-

bildungsplätze vorzustellen.

Fernsehpreis

Meißen Fernsehen wird mit

dem Leistungspreis Lokal-TV

der Sächsischen Landesan-

stalt für privaten Rundfunk

und neue Medien (SLM) in

der Rubrik Ereignispreis ge-

ehrt. Gegen die harte Kon-

kurrenz aus mehr als 60 Sen-

dern konnte sich die Produk-

tion „August 2002 - Meißen in

der Flut“ vom Sommer 2012

durchsetzen. Die Jury hob be-

sonders die gelungene Ver-

bindung von Originalaufnah-

men aus den Fluttagen mit

Interviews von Akteuren, zehn

Jahre nach dem einschnei-

denden Ereignis, hervor.

Neuansiedlung

Kurz vor Ende des Jahres 2012

wurde ein weiteres Projekt

der Wirtschaftsförderung Sach-

sen GmbH erfolgreich abge-

schlossen. Nach Düsseldorf

ist Glaubitz nun der zweite

Firmenstandort der Ervin Ger-

manys GmbH. Der Spezialist

im Stahlbau ist vor allem in

der Flugzeug- und Automo-

bilindustrie tätig und stellt

vor allem Strahlmittel zur

Oberflächenbehandlung, wie

die Entfernung von Rost, her.

Für den Freistaat Sachsen

entschied man sich vor allem

wegen der guten Fachkräfte

und der geografischen Lage.

Bis 2020 wollte das Unter-

nehmen seinen Marktanteil bis

auf 33 Prozent ausdehnen.

Anna Pfefferkorn

Zurückgeblättert
Ereignisse im
Landkreis Meißen
vor zehn Jahren

Zurückgeblättert im Archiv des Landkreises Foto: Doris Käthner
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as Fotorätsel aus dem

Dezember-Amtsblatt

zeigte den Blick von der Rö-

mischen Bosel in Meißen. 21

Einsendungen erreichten das

Landratsamt und alle ent-

hielten die richtige Antwort.

Die zwei Vadossi-Gutscheine

gehen nach Meißen auf die

Alte Spaargasse und nach

D Lampertswalde auf die Alte

Hauptstraße. Herzlichen Glück-

wunsch und viel Freude beim

Naschen!

Dieses Mal möchten wir wis-

sen, wo diese Kirche zu fin-

den ist. Schreiben Sie die

Lösung auf eine Postkarte und

senden Sie diese bis zum 20.

Januar 2023 an das Landrats-

amt Meißen, Büro Landrat,

Kennwort: Fotorätsel, Brau-

hausstraße 21, 01662 Mei-

ßen. Zwei Gewinner dürfen

sich über jeweils einen 20 Eu-

ro-Gutschein für das Meiß-

ner Theater freuen.

Foto: Sven Schneider

Unser Fotorätsel
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der Website des Landkreises Meißen

(www.kreis-meissen.de) unter Aktuelles

– Amtsblatt des Landkreises Meißen als
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Impressum

Die Große Kreisstadt Großenhain
beabsichtigt zum 01.04.2023 eine
Stelle als

Schulhausmeister (m/w/d)

mit einer Wochenarbeitszeit von 36 Stunden neu zu besetzen.

Die Vergütung erfolgt nach TVöD.

Die vollständigen Stellenausschreibungen können Sie auf
unserer Internetseite unter www.grossenhain.de einsehen.
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Hier erhältlich: DDV Lokale Meißen · Radebeul · Riesa

Regenschirm
limitierte
Auflage
19,95 €

Permanent-
Tasche
tragfähig
2,95 €

Regenschirm
limitierte 
Auflage

 €

Entdecken Sie das sächsische Elbland
einmal anders!

In der Großen Kreisstadt Riesa sind zum
nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Stellen unbefristet

Leitung des Amtes für Finanzen (m/w/d)

Sachbearbeitung Geodatenmanagement (m/w/d)

zu besetzen. Es findet der TVöD VKA Anwendung.

Weitergehende Informationen finden Sie auf unserer Homepage
unter www.riesa.de/stellenangebote.

– Fenster aus Sachsen
www.Fenster-WechselohneDreck.de
Beratung unter 0351 42750561

Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen

www.wm-aw.de

03944-36160

Türen wieder neu &modern in nur einem Tag!

vorher

✓ Türen nie mehr streichen
✓ Modelle: Klassisch, Landhaus, Design
✓ Ohne Rausreißen, Dreck & Lärm
Weiterhin bieten wir an:
✓ Verglasen von Türen und Fenstern
✓ individuelle Einzelanfertigungen

im Tischlereibereich

03521 / 732937 • www.heinz-schwarzbach.portas.de

PORTAS-Fachbetrieb
Rund umsHaus Heinz Schwarzbach
Brauhausstr. 27 • 01662 Meißen

Meißen Nossener Str. 38 0 35 21 /45 20 77
Krematorium Durchwahl 0 35 21 /45 31 39
Nossen Bahnhofstr. 15 03 52 42 /7 10 06
Weinböhla Hauptstr. 15 03 52 43 /3 29 63
Radebeul Meißner Str. 134 03 51 /8 95 19 17
Riesa (Weida) Stendaler Str. 20 0 35 25 /73 73 30
Großenhain Neumarkt 15 0 35 22 /50 91 01

Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH

KREMATORIUM ... die Bestattungsgemeinschaft

www.krematorium-meissen.de
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itte Dezember 2022

fand in der Aula des

Berufsschulzentrum Meißen-

Radebeul in Meißen die Prä-

sentation der Ergebnisse der

zweiten Online-Marketing

Challenge mit Automobil-

kauf-Azubis statt. „Azubis

suchen Azubis“ lautete der

diesjährige Fokus des Wett-

bewerbs. Hier entwickelten

angehende Automobilkauf-

leute eine Marketing-Strate-

gie für den Instagram-Ac-

count ihrer Ausbildungsun-

ternehmen. Dazu wurden sie

zunächst von einer Mitarbei-

terin vom SEPT Kompetenz-

zentrum der Universität Leip-

zig in Sachen Social-Media-

Marketing geschult. Im An-

schluss sollten sie selbst ei-

M

ne digitale Werbestrategie für

eine Aufgabe aus dem Alltag

ihrer Ausbildungsunternehmen

entwickeln.

Die Mehrzahl der Unterneh-

men entschied sich unab-

hängig voneinander für die

Aufgabe, die derzeitigen Azu-

bis Inhalte erarbeiten zu las-

sen, wie die zukünftigen Azu-

bis auf Instagram gefunden

werden können. Schließlich

wissen sie selbst am besten,

was sie anspricht. Alle sieben

Gruppen lieferten durchweg

gute Ergebnisse, jedoch ent-

schied sich die Jury für das

Azubi-Projekt vonMarco Schlen-

cker, Milan Schöbler und Ben-

jamin Mosig, die für die Ertl-

Gruppe eine Azubi-Werbeak-

tion geplant hatten. Die Leich-

tigkeit, die charmante Prä-

sentation und gleichzeitige fun-

dierte Analyse der Zielgrup-

pe überzeugten nicht nur die

Jury. Der ganze Saal war gut

unterhalten und amüsiert beim

Ansehen des erstellten Reels.

Der Online-Marketing Chal-

lenge wurde im Rahmen des

Fördermittelprojektes „WIR!

– Das Handwerk als Innova-

tionsmotor in der Elberegion

Meißen“ entwickelt, welches

das Handwerk profilieren und

zukunftsfähig machen möch-

te. Die Kreishandwerker-

schaft Region Meißen ist der

Koordinator des Projektes.

Das SEPT Kompetenzzen-

trums der Universität Leipzig

ist ein fachkundiger Projekt-

partner, welcher sich mit Wirt-

schaftsförderung, Technolo-

gietransfer und Start-up-För-

derung befasst. Die Erkennt-

nisse aus den Online-Marke-

ting Challenges fließen in das

Konzept, wie die Digitalisie-

rung im Handwerk langfris-

tig durch Qualifizierung des

Nachwuchses unterstützt wer-

den kann, ein.

Diana Schmidt (WIR! Projektkoor-

dinatorin der Universität Leipzig)

Diana Kammer (inno-hand-

werk.de)

Azubis suchen Azubis
Challenge mit neu-
en Automobilkauf-
leuten erfolgreich
durchgeführt

Das Gewinnerteam der Online-Marketing Challenge Foto: Diana Schmidt/Diana Kammer

b mit dem Ski- und

WanderExpress RE19

der DB Regio oder mit den

Bussen des Regionalver-

kehrs Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge (RVSOE): Die

Hänge und Loipen des Os-

terzgebirges sind ab Dres-

den in einer guten Stunde

bequem erreichbar, ohne

Stau und Parkplatzsuche.

Der Verkehrsverbund Ober-

elbe (VVO) hat jetzt eine

Broschüre für Freunde des

Wintersports herausgege-

ben.

Auf fast 30 Seiten fasst „Mit

Bus und Bahn bequem zum

Wintersport“ alle wichtigen

Informationen für den Aus-

flug in den Schnee zusam-

men. „Neben den wichtigs-

ten Fahrplänen enthält das

Heft auch Informationen zu

günstigen Tickets und zum

Ticketkauf“, erläutert Ga-

briele Clauss, Marketinglei-

terin beim VVO. „Zur einfa-

chen Orientierung haben wir

eine übersichtliche Karte mit

Loipen und Wanderwegen

zwischen Geising, Alten-

berg, Bärenfels und Holzhau

integriert.“

Besonders praktisch für die

Anreise sind die Tageskarten

im VVO: „Es gibt sie für Ein-

zelreisende, ab 60 Jahren

O

mit Ermäßigung, für Famili-

en und kleine Gruppen“, be-

tont Gabriele Clauss. „So

sind fünf Personen mit der

Kleingruppenkarte für 6,60

Euro pro Nase den ganzen

Tag unterwegs.“ Pro Person

sind dazu ein Paar Ski, ein

Snowboard oder ein Rodel-

schlitten immer inklusive.

Der Wintersport-Planer ist

ab sofort in allen Service-

zentren der Verkehrsunter-

nehmen im Verbund, in der

VVO-Mobilitätszentrale, un-

ter www.vvo-online.de/win-

tersport und telefonisch un-

ter 0351 8526555 kostenfrei

erhältlich.

VVO

Für den Ausflug in
den Winter:

VVO-Wintersport-
broschüre mit Infos

zu Loipen,
Wanderungen und

Anreise

Foto: VVO

Die große Baumesse

10–18 Uhr · www.baumesse-haus.de

Der Start in die Bausaison – Alles zum Bauen, Sanieren, Einrichten und Energie sparen.

MESSE DRESDEN · 2.–5.März

Der Messe auf
Facebook folgen!

Die HAUS®

auch als App!
ORTEC Messe und Kongress GmbH



DA DIGITALES ANGEBOT LBS THEATER RADEBEUL HB HAUPTBÜHNE SB STUDIOBÜHNE
GH GLASHAUS IM FOYER GW GOLDNE WEINTRAUBE – DIE THEATERKNEIPE PB PROBEBÜHNE
WJ – WERKSTATT JUNGES.STUDIO

Plätze für Rollstuhlfahrer sind im Theater Radebeul vorhanden.
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JANUAR Ort

So 1.1. 17:00 Harold und Maude Higgins HB

Do 5.1. 19:30 The Kraut – Ein Marlene-Dietrich-Abend Heidicke HB

Fr 6.1. 19:30 Woyzeck Büchner SB

20:00 Werther Massenet WF HB

Sa 7.1. 19:30 Poesie der Resonanz
Tanzprojekt vonNatalieWagner– Uraufführung – WS
mit Nachgespräch

HB

20:00 Atmen Macmillan SB

So 8.1.
+
15:00
19:00

NEUJAHRSKONZERT »Wiener Blut«
der Elbland Philharmonie Sachsen

HB

Fr 13.1. 19:30 PREMIERE Superhero(es)
Werkstatt der Tanzcompagnie – Uraufführung –

SB

Sa 14.1. 12:00 Publikums-Einführung Don Giovanni mit
Probenbesuch und Nachgespräch
(bis 14:00 Uhr)

HB

19:30 Der zerbrochne Krug von Kleist S HB

So 15.1. 15:00 Bach Brasil Tanztheater von Mario Nascimento SR HB

Fr 20.1. 19:30 Der zerbrochne Krug von Kleist  W1 W5 HB

Sa 21.1. 19:00 PREMIERE Don Giovanni Mozart P HB

So 22.1. 19:00 2. PHILHARMONISCHES KONZERT K OK
»Feuer undWasser«
Elbland Philharmonie Sachsen
18:30 Uhr Einführung

HB

19:30 Superhero(es) Choreografische
Werkstatt der Tanzcompagnie – Uraufführung –

SB

Fr 27.1. 19:30 PREMIERE Kunst Reza SB

Sa 28.1. 19:30 Superhero(es) Choreografische Werkstatt der
Tanzcompagnie – Uraufführung –

SB

So 29.1. 19:00 Don Giovanni Mozart S HB

FEBRUAR Ort

Mi 1.2. 10:00 Alles Isy – Gastspiel des Mittelsächsischen Theaters SB

Do 2.2. 10:00 Alles Isy – Gastspiel des Mittelsächsischen Theaters SB

Fr 3.2. 19:30 Kunst Reza SB

Sa 4.2. 17:00 Vernissage zur Austellung »Günther Schöttner« GH

19:00 PREMIERE Unterleuten Zeh/Heynen P HB

So 5.2. 16:00 Pinocchio Collodi/Bereska (ab 6) SB

Mo6.2. 10:00 Pinocchio Collodi/Bereska (ab 6) SB

Mi 8.2. 10:00 Pinocchio Collodi/Bereska (ab 6) SB

Do 9.2. 18:00 Nachtgewächse Doppelabend
Pierrot lunaire Schönberg
Eight Songs for a Mad King Davies
mit Nachgespräch

SB

Fr 10.2. 19:30 Unterleuten Zeh/Heynen HB

20:00 Nachtgewächse Doppelabend
Pierrot lunaire Schönberg
Eight Songs for a Mad King Davies
mit Nachgespräch

SB

Sa 11.2. 19:30 Poesie der Resonanz
Tanzprojekt vonNatalieWagner– Uraufführung –

HB

20:00 Kunst Reza SB

WINTERLOUNGE
Fr 17.2. 19:00 Shy Boys – Jazz Trio aus Dresden GH

Sa 18.2. 19:00 Jazzquartett »Elbmelange« – mit Hendrik Gläßer
und Stefan Köcher

GH

So 19.2. 19:00 Ive Kanew & Friends – smooth Jazz GH

Fr 24.2. 19:00 Gipsy Jazz Quartett »Bistro Manouche« – mit
Grigor Shagoyan

GH

Sa 25.2. 19:00 Hot Club d’Allemagne – Jazz und Gypsy-Swing
aus Leipzig

GH

So 26.2. 19:00 Silvio Schneider und Café del Mundo GH
LANDESBÜHNEN SACHSEN GMBH
Meißner Straße 152 | 01445 Radebeul | Tel. 0351 8954-214 | Fax 0351 8954-213
kasse@landesbuehnen-sachsen.de
ÖFFNUNGSZEITEN
Di–Fr: 10–13 Uhr & 14–18 Uhr | Sa: 15–18 Uhr
PRINT@HOME
Buchen Sie schnell, bequem und zu jeder Zeit von zu Hause unter:
www.landesbuehnen-sachsen.de

WF, S, SR, W1, W5, P, K, OK – ABONNEMENTS DER LANDESBÜHNEN SACHSEN
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ie Zahl der mit Parksen-

soren ausgestatteten

Park+Ride-Plätze im Verkehrs-

verbund Oberelbe (VVO)

wächst auf 22. Jetzt können

die Fahrgäste auch für die

P+R-Anlagen in Riesa online

prüfen, ob noch Plätze frei

sind. Der VVO hat rund

46.000 Euro in die Technik

investiert.

„Die Ausrüstung der P+R-An-

lage in Riesa mit Sensoren

ist ein weiterer Schritt für den

attraktiven Verkehrsknoten Rie-

sa“ begrüßt Riesas Ober-

bürgermeister Marco Müller

die Neuerung. „Mit 242 Stell-

plätzen ist die Anlage in ih-

ren zwei Teilen die größte im

VVO. Ihre kontinuierlich ho-

D

he Auslastung zeigt die Be-

deutung unserer Stadt so-

wohl als ICE-Halt als auch

im Nahverkehr für die ge-

samte Region.“ Jeder einzel-

ne Stellplatz der Anlage ist

mit einem vom Fürther Unter-

nehmen Smart-City-System

entwickelten batteriebetriebe-

nen Sensor ausgestattet: Die

Daten werden in Echtzeit an

den VVO übertragen und dort

in der Karte auf der Inter-

netseite www.vvo-online.de

und in der Fahrplanauskunft

angezeigt. „Damit sehen die

Fahrgäste schon, wenn sie

beispielsweise eine Zugver-

bindung ab dem Bahnhof nach

Dresden abrufen, auf welchem

der beiden Plätze noch eine

Lücke ist“, erläutert Stefan

Gerstenberg, Projektverant-

wortlicher im VVO. „So kön-

nen sie zielgerichtet einen

der beiden Plätze ansteuern,

ohne wertvolle Zeit zu ver-

lieren.“ Durch die Ausstat-

tung jedes Stellplatzes mit

einem Sensor kann ein freier

Parkplatz zukünftig punktge-

nau angezeigt werden. Zu-

dem erhält der VVO damit

detaillierte Informationen über

die durchschnittliche Park-

dauer und Zeiten hoher Nach-

frage, so dass er P+R-Anla-

gen zielgerichtet weiterent-

wickeln kann.

VVO

Auslastung der
P+R-Plätze Riesa online

einsehbar
Sensoren zeigen in
Echtzeit die freien
Stellplätze auf den
Anlagen an

Alle Informationen zu
den P+R-Anlagen im VVO
gibt es im Internet unter

https://www.vvo-on-
line.de/Park-and-Ride, in
den Apps „VVO mobil“
und „CityPilot – Einfach
parken“ sowie an der In-
fo-Hotline unter
0351 8526555.

Information:

ls Folgeprojekt zur den

erfolgreich durchgeführ-

ten Gästeführerausbildungen

in 2021/22 führte der Tou-

rismusverband Elbland Dres-

den, in Zusammenarbeit mit

dem Deutschen Weininstitut

(DWI), im November 2022

eine einwöchige Weiterbildung

zum Weingästeführer für

die Region durch. Die Nach-

frage nach Weinerlebnissen,

insbesondere Weinführungen,

steigt im Dresden Elbland

immer weiter, wodurch der

Bedarf einer solchen themen-

spezifischen Weiterbildung

bestand und auch notwen-

dig war.

Der Kurs dauerte insgesamt

vier Tage. Das Programm be-

inhaltete die weinfachliche

Grundausbildung des DWI

mit zwei Seminaren „Aner-

kannter Berater für deut-

schen Wein“ und „Weinsen-

sorik I“ sowie die regions-

spezifische Weiterbildung mit

je einer Weinwanderung in

A Radebeul und in Diesbar-

Seußlitz mit Weinexperten der

Region und entsprechenden

Verkostungen, den Besuch des

Sächsischen Weinbaumuse-

ums in der Hoflößnitz sowie

eine Kellerführung mit Ver-

kostung und abschließend ein

feierliche Abschlussveran-

staltung im Weingut Schuh,

bei der die Zertifikate durch

die Weinkönigin Sabrina Pap-

peritz überreicht wurden.

Insgesamt konnten dadurch

über 20 Weingästeführerinnen

und -führer für die Weinregi-

on gewonnen werden, um so

künftig das themenspezifi-

sche Angebot für die Region

auszubauen. In 2023 ist auf

Wunsch der Weingästeführer

ein Anschlussseminar „Wein-

sensorik II“ des DWI vorge-

sehen.

TVED

Neue
Weingästeführer für
Dresden Elbland

www.varo-direc
t.de

DER UMWELT ZULIEBE:

Heizen Sie mit unserem
CO2-kompensierten Premium-Heizöl

Umweltprämie* für Ihre nächste Heizöl-Bestellung:

Nutzen Sie unseren neuen
Online-Shop und sparen Sie bei
einer Bestellung von 1.500 Litern
CO2-kompensiertem VARO-
Premium-Heizöl 2,- € pro 100 Liter
Sie erreichen die Ihnen bekannten Mitarbeiter
Meißen 0 35 21 - 70 000

* gültig bis 08.02.2023, bei Bestellung bitte Kennwort
SZ 50 verwenden, nur einmal einzulösen pro Lieferstelle,
keine Barauszahlung

JETZT GANZ
NEU BEI UNS!

Einfach be
stellen unte

r:

https://shop
.varoenerg

y.de/



ABVERKAUF
IN DER GARDINENABTEILUNG

Macramee Stores

% %
% %

%%

bestickter Stores

Stores mit Effektstreifen

%%%%% Kollektionswechsel %%%%%

ab7,99 €/Stk.
Querbehang
mit Seitenschal

2 Seitenschals
mitWellenband

z.B. Seitenschals
140x251 cm

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Berghausstr. 9 Telefon: 03521/728070
01662 Meißen www.schmidt-ausstatter.de

Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 09.00 – 18.30 Uhr
Sa. 09.00 – 18.00 Uhr

WhatsApp:
0176 87825786

RestballenRRResssttttbbbaaaallllllennn
ca. 1- 5 mca. 1- 5 m

jeder Ballenjeder Ballen
50% reduziert50% reduziert

- 50%- 50%

- 55%- 55%

- 75%- 75%

z.B. Flächenvorhänge
oder Seitenschals

über 100 verschiedene
Dekorationen sofort zum
Mitnehmen



01689Weinböhla
Ehrlichtweg 3–9

kontakt@huelsbusch.com
/moebelhuelsbusch/

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 09.00–18.00 Uhr
Sa. 09.00–14.00 Uhr

www.huelsbusch.com

Wir erfüllen Ihre Küchenträume
ALLE KÜCHEN INDIVIDUELL ANPASSBAR!

Schauen Sie vorbei
!

Das Team vom Küchenproficenter Weinböhla wünscht
allen Kunden und Geschäftspartnern ein gesundes 2023!


